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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Nachdem der Nationalrat im zweiten Anlauf im Sommer 2020 doch noch auf das
Geschäft eingetreten war, widmeten sich die eidgenössischen Räte in der
Herbstsession der Differenzbereinigung beim Informationssicherheitsgesetz. Der
Ständerat, der als Erstes an der Reihe war, zeigte sich in zwei Punkten nicht bereit, den
Beschlüssen des Nationalrats zu folgen. Mit stillschweigender Zustimmung strich er
erstens den von der Volkskammer eingefügten Absatz, dass der Bundesrat seine Ziele
und die Kosten für die Informationssicherheit zwingend den sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorlegen muss, wieder aus dem Gesetz. Nach Ansicht
der SiK-SR war diese Bestimmung überflüssig, was auch Bundesrätin Viola Amherd
bekräftigte: Die Fachkommissionen könnten wie die Finanzkommission und die
Finanzdelegation jederzeit verlangen, dass sie zu einem Thema konsultiert würden, und
dieser Forderung werde immer nachgekommen. Zweitens hielt die Kantonskammer an
ihrem Beschluss fest, dass die AHV-Nummer systematisch zur Personenidentifikation
im Rahmen des Informationssicherheitsgesetzes verwendet werden darf. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) hatte beantragt, den Beschluss des Nationalrats zu
übernehmen, dass die AHV-Nummer nur vorübergehend zur Erzeugung einer nicht
zurückrechenbaren Personennummer verwendet werden darf, unterlag jedoch mit 31
zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung klar. VBS-Vorsteherin Viola Amherd hatte dem Rat
in Erinnerung gerufen, dass er im Juni der Änderung des AHV-Gesetzes zugestimmt
habe, das den Behörden generell die systematische Verwendung der AHV-Nummer
erlaube; es mache darum keinen Sinn, hier jetzt eine andere Regelung festzuschreiben.
In den übrigen, redaktionellen Differenzen schloss sich der Ständerat stillschweigend
dem Nationalrat an.
Die zwei vom Ständerat aufrechterhaltenen Differenzen waren anschliessend im
Nationalrat hochumstritten. Während die Mehrheit der SiK-NR sich bereit erklärte, auf
die ausdrückliche Erwähnung der Konsultationspflicht des Bundesrates zu verzichten,
beantragte eine Minderheit Hurter (svp, SH) deren Beibehaltung. Es handle sich dabei
um eine «Notbremse», um zu verhindern, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, und
er verstehe nicht, so Hurter, «warum Sie sich weigern, Informationen zu erhalten».
Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und drei Abweichlern aus der Mitte
hielt die grosse Kammer diesen Passus jedoch für unnötig und strich ihn endgültig aus
dem Gesetz. Während sich eine Minderheit Riniker (fdp, AG) für die systematische
Verwendung der AHV-Nummer und damit die Bereinigung auch dieser Differenz
starkmachte, wollte die Kommissionsmehrheit am Beschluss festhalten, dass die AHV-
Nummer nur einmalig zur Erzeugung einer nicht zurückrechenbaren
Identifikationsnummer verwendet werden darf und aus Gründen des Datenschutzes
nachher gelöscht werden muss. Die Grundsatzfrage der systematischen Verwendung
der AHV-Nummer durch alle Behörden solle im Rahmen der entsprechenden Revision
des AHV-Gesetzes geklärt und nicht bereits hier vorweggenommen werden,
argumentierte etwa Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH). Äusserst knapp mit 90
zu 87 Stimmen bei 9 Enthaltungen erhielt die grosse Kammer diese Differenz aufrecht,
womit sich der Ständerat noch einmal damit befassen muss. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
KARIN FRICK

Im Rahmen der Differenzbereinigung zum Informationssicherheitsgesetz (ISG)
befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 abermals mit der Frage, ob zur
Personenidentifikation im Zusammenhang mit dem ISG die AHV-Nummer verwendet
werden darf. Schon in der ersten Beratung im Dezember 2017 hatte der Ständerat die
systematische Verwendung der AHV-Nummer im ISG festschreiben wollen – ein
Entscheid, der vom Nationalrat seither zweimal wieder umgestossen worden war,
zuletzt im September 2020, jedoch nur noch mit sehr knapper Mehrheit. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) beantragte im Ständerat erneut, aus Datenschutzgründen auf
die direkte Verwendung der AHV-Nummer zu verzichten und stattdessen eine aus der
AHV-Nummer abgeleitete Identifikationsnummer zu verwenden. Mit 30 zu 10 Stimmen
bei einer Enthaltung hielt der Ständerat jedoch an seinem Beschluss fest, die Nutzung
der AHV-Nummer als Identifikator zu erlauben. Die gleiche Konstellation – die
Kommissionsmehrheit beantragte Zustimmung zur Verwendung der AHV-Nummer, eine
Minderheit Porchet (gp, VD) deren Ablehnung – zeigte sich daraufhin auch im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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Nationalrat. Nachdem dieser aber zwei Tage zuvor der Revision des AHV-Gesetzes
zugestimmt hatte, das neu allen Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Identifikator erlaubt, machte eine andere Entscheidung beim ISG nicht
mehr viel Sinn. Diese Geschichte sei «leider gelaufen» und die Abstimmung jetzt nur
noch «für die Galerie», fasste Thomas Hurter (svp, SH) als Sprecher der SVP-Fraktion,
die sich bislang auch gegen die Verwendung der AHV-Nummer ausgesprochen hatte,
die Lage zusammen. So schloss sich die grosse Kammer mit 140 zu 46 Stimmen dem
Beschluss des Ständerates an und räumte die letzte Differenz aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat das ISG einstimmig an, der Nationalrat hiess
es mit 141 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Abgelehnt hatte es die geschlossene
SVP-Fraktion, weil sie die Unklarheit über die Umsetzungskosten bemängelte. 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Dass der Nachfolger Schmids nicht aus der mit Eveline Widmer-Schlumpf bereits in der
Regierung vertretenen kleinen BDP kommen würde, war klar. An sich sprach für die
Vertreter von SP, FDP und CVP nichts dagegen, die SVP als stärkste Partei wieder in den
Bundesrat aufzunehmen. Noch bevor Schmid seinen Rücktritt bekannt gab, machte sich
allerdings der SVP-Präsident Brunner (SG) bereits für eine Kandidatur von alt Bundesrat
Christoph Blocher stark. Nur dieser sei fähig, das VBS wieder in „Ordnung“ zu bringen.
Der Plan der SVP-Parteileitung, Blocher als einzigen Kandidaten zu nominieren, stiess
aber in der dafür zuständigen SVP-Fraktion auf Widerstand. Diese sprach sich zwar für
eine Rückkehr in die Regierung aus, lehnte es aber knapp ab, sich auf Blocher als
einzigen Kandidaten festzulegen. Die Medien waren sich einig, dass Blocher im
Parlament keine echten Wahlchancen hatte und bezeichneten die SVP-Nationalräte
Amstutz (BE), Baader (BL), Maurer (ZH) und Zuppiger (ZH) als aussichtsreichste
Kandidaten. Obwohl FDP, CVP und SP mehrfach erklärt hatten, dass ihre Parlamentarier
Blocher nicht wählen würden, nominierte ihn der Vorstand der SVP des Kantons Zürich
mit 47 zu 1 Stimme zuhanden der Fraktion als Kandidat. Die Delegiertenversammlung
der Zürcher SVP bestätigte diesen Beschluss mit einem weniger deutlichen
Stimmenverhältnis (264 zu 45). Weitere von ihren Kantonalparteien an die Fraktion
gemeldete Kandidaten waren die Nationalräte Amstutz und Aebi (beide BE), Schwander
(SZ), Hurter (SH) und Baader (BL), Ständerat Germann (SH) und Regierungsrat Mermoud
(VD); zudem nominierten die SVP-Frauen die Zürcher Regierungsrätin Fuhrer und die
SVP-Bezirkspartei Hinwil (ZH) Nationalrat Zuppiger (ZH). Der Bauernverbandspräsident
und Nationalrat Hansjörg Walter (TG), der dem gemässigten Flügel der SVP angehört,
war ebenfalls im Gespräch gewesen, wurde aber von seiner Kantonalpartei nicht als
Kandidat ins Rennen geschickt.

Der Fraktionsvorstand der SVP empfahl ein Zweierticket mit Blocher, ohne einen
zweiten Namen zu nennen. Die Fraktion selbst hielt sich an diesen Vorschlag und stellte
neben Blocher den Zürcher Nationalrat Ueli Maurer auf, der bis Ende Februar
Parteipräsident gewesen war. Im Vorfeld der Wahlen zeigte sich, dass nicht nur die
Linke, sondern auch wichtige Exponenten der CVP und zudem einige Freisinnige sich
ebenso wenig für Maurer erwärmen konnten wie für Blocher. SVP-Präsident Brunner
rief ihnen – und auch den eigenen Parteiangehörigen – kurz vor der Wahl noch einmal
in Erinnerung, dass gemäss den neuen SVP-Statuten jeder automatisch aus der Partei
ausgeschlossen würde, der als nicht offizieller Kandidat die Wahl zum Bundesrat
annehmen würde. 3

ANDERES
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER

Die Forderung der SVP, nach einem zweiten Regierungssitz, gehörte seit der
Nichtbestätigung von Christoph Blocher (svp, ZH) nach den Wahlen 2007 zum
Standardrepertoire der Volkspartei. Bei den Bundesratswahlen 2011 hatte sich die SVP
mit ihrem nicht sehr professionellen Nominierungsverfahren praktisch selber aus dem
Rennen genommen. Die Vehemenz der Forderung, nach einer adäquaten
Regierungsbeteiligung, nahm 2015 gar noch zu und die Attacken der Volkspartei, vor
allem auf den BDP-Bundesratssitz, wurden lauter. Die zahlreichen Kandidierenden, die
vor den Parlamentswahlen als mögliche Herausforderer angepriesen wurden, dienten
dabei einerseits als Nebelpetarden. Weil diese Ankündigungen und sofortigen
Dementis, etwa von Toni Brunner (svp, SG) oder Adrian Amstutz (svp, BE), von den
Medien bereitwillig aufgenommen und diskutiert wurden, schadete dies anderseits dem
Wahlkampf der SVP in keinster Weise. Auch die anderen Parteien profitierten freilich
von der medial breitgeschlagenen Diskussion um mögliche Szenarien für die nach den

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2015
MARC BÜHLMANN
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Gesamterneuerungswahlen anstehenden Bundesratswahlen. Die Bürgerlichen
bestätigten zwar den prinzipiellen Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungssitz,
Regierungsmitglieder, die ihre Sache gut machten, wolle man aber nicht abwählen. SP
und GP betonten mit ebendiesem Argument, dass sie Eveline Widmer-Schlumpf (bdp)
auf jeden Fall bestätigen wollten.
Die Ausgangslage änderte sich freilich nach der Demissionsankündigung der BDP-
Bundesrätin. Die Linke pochte zwar auf einen neuen Mitte-Kandidaten, falls die SVP
Kandidierende nominiere, die gegen die Bilateralen seien, und die Grünen sahen
ebenfalls weit und breit keinen wählbaren SVP-Kandidierenden. Die restlichen Parteien
signalisierten aber rasch, dass sie den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz guthiessen und für Spielchen nicht zu haben seien. Dazu gehörte auch
die Bestätigung, Bisherige nicht abwählen zu wollen. In der Tat wurde die Möglichkeit
diskutiert, einen FDP-Bundesrat abzuwählen und mit einem Kandidierenden der
Mitteparteien zu ersetzen, um eine rechtslastige Regierung mit 2 FDP und 2 SVP
Magistraten zu verhindern. Die Chance für ein solches Szenario, war allerdings mehr als
gering, würden doch dafür weder die FDP noch die SVP Hand bieten. 
Rasch zeigte sich zudem, dass die Volkspartei das Nominierungsverfahren dieses Mal
mit grösserer Sorgfalt angegangen war als vier Jahre zuvor. Aus den elf ursprünglichen
Bewerbungen präsentierte die SVP nach ihrer Fraktionssitzung am 20. November drei
Kandidierende aus den drei hauptsächlichen Sprachregionen: Thomas Aeschi (svp, ZG),
Guy Parmelin (svp, VD) und Norman Gobbi (TI, lega). Der Tessiner Lega-Regierungsrat
stellte sich unter das Banner der SVP, wollte aber auf kantonaler Ebene Legist bleiben.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) wies darauf hin, dass Gobbi Mitglied
der SVP Schweiz sei und das Gedankengut der SVP vertrete. Man kooperiere mit der
Lega auf nationaler Ebene schon lange. Die Lega gehöre im Parlament schliesslich auch
zur SVP-Fraktion. Gobbi sei von der Fraktion praktisch einstimmig nominiert worden
(mit 72 von 74 Stimmen). Parmelin (svp, VD) siegte mit 48 zu 29 Stimmen über Oskar
Freysinger (VS, svp) und Aeschi setzte sich im fünften Wahlgang mit 44 zu 37 Stimmen
gegen Heinz Brand (svp, GR) durch. Ohne Chancen, oder gar nicht ins engere
Auswahlverfahren aufgenommen, waren die Kandidaturen von Hannes Germann (svp,
SH), Thomas Hurter (svp, SH), Res Schmid (NW, svp), Thomas de Courten (svp, BL), Albert
Rösti (svp, BE) und David Weiss (BL, svp). 
Die Dreier-Auswahl überraschte, waren doch im Vorfeld andere Favoriten gehandelt
worden, die im Parlament eine breitere Unterstützung erhalten hätten. Die SVP machte
aber von Anfang an klar, dass sie ihre –  nach der Nicht-Bestätigung Blochers – in den
Parteistatuten verankerte Regel, strikte anwenden werde. In diesem Sinne würden nicht
nominierte, aber gewählte Kandidaten, die ihre Wahl dennoch annähmen, aus der
Partei ausgeschlossen. Die Chancen für Hannes Germann (svp, SH), der laut der NZZ
mehr Freunde im Parlament als in seiner Partei habe und der erste Bundesrat aus dem
Kanton Schaffhausen gewesen wäre, oder für Heinz Brand (svp, GR), der lange als
Kronfavorit aus der vernachlässigten Ostschweiz gegolten hatte, lagen damit praktisch
bei Null. Es wurden zwar Szenarien für einen Sprengkandidaten aus der Reihe der SVP
diskutiert und linke Stimmen kritisierten die Ausschlussregel als Erpressungsversuch,
dem man sich nicht beugen werde. Mögliche Sprengkandidaten gaben allerdings rasch
bekannt, eine allfällige Wahl nicht annehmen zu wollen. 
Die SVP wurde nicht müde zu betonen, dass man mit dem sprachregional
ausgewogenen Dreierticket eine echte Auswahl anbiete. Man sei der Forderung der SP
und der CVP nachgekommen, einen Kandidierenden aus der Westschweiz aufzustellen
und wolle als grösste Partei auch in der Regierung zwei Landesteile repräsentieren. Die
Auswahl sorgte allerdings auch für Misstöne. Mit der Nominierung von Norman Gobbi
(TI, lega) und Guy Parmelin (svp, VD) – der eine laut Presse bekannt für seine verbalen
Entgleisungen, der andere ein politisches Leichtgewicht – wolle die SVP dem Parlament
den Deutschschweizer Kandidaten Thomas Aeschi (svp, ZG) aufzwingen. Die Romandie
wäre mit drei Sitzen deutlich übervertreten und Gobbi sei Vertreter der Lega. Dies sei
keine echte Auswahl und der schweizerischen Konkordanz unwürdig – liess sich etwa
Eric Nussbaumer (sp, BL) zitieren. Auch die NZZ kommentierte die Dreier-Nomination
als Auswahl, die keine sei. In den Medien galt vorab der Zuger Thomas Aeschi als
Kronfavorit. Er vertrete den neuen Stil der SVP, sei jung und ein Vertreter Blocher'scher
Prägung – so etwa der TA. Die SVP wurde freilich nicht müde zu betonen, dass sie gerne
Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Sprachregionen hätte. 
Die Stimmen –  auch aus der SVP – , die gerne eine breitere Auswahl aus der
Deutschschweiz gehabt hätten, verstummten allerdings nicht. Es gebe durchaus
Spielraum für einen (SVP-internen) Sprengkandidaten, zitierte das SGT Vertreter von SP
und CVP. Immerhin war in den letzten 100 Jahren jeder fünfte gewählte Bundesrat wild,
also nicht von der eigenen Partei nominiert worden. Freilich hatte die Volkspartei alle
ursprünglich elf SVP-Kandidaten dazu bewegt, schriftlich zu bestätigen, eine Wahl als
Sprengkandidat nicht anzunehmen. 4
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Rund eine Woche vor den Regierungswahlen begannen die Fraktionen mit den Hearings
der drei SVP-Kandidaten. Lediglich die Grünen verzichteten auf die Anhörungen, weil
sie die Wahl eines Vertreters der Volkspartei grundsätzlich ablehnten, da die SVP die
Europäische Menschenrechtskonvention kündigen wolle – eine Anspielung auf die
geplante Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Die GP setzte nach wie vor auf einen
Sprengkandidaten aus der Mitte und gab bekannt, zumindest im ersten Wahlgang keinen
der SVP-Kandidierenden wählen zu wollen. Die SP entschied sich erst in letzter Minute,
die Kandidaten einen Tag vor den Wahlen doch noch zu Bewerbungsgesprächen
einzuladen. Die Genossen gaben im Anschluss bekannt, dass Norman Gobbi (TI, lega) für
sie nicht wählbar sei. Die restlichen Fraktionen wollten sich nach den Anhörungen zwar
nicht festlegen, gaben aber zu Protokoll, einen der drei offiziellen Kandidaten wählen zu
wollen. Ein Sprengkandidat war nicht in Sicht – auch wenn Heinz Brand (svp, GR) erst
nach einigem Hin und Her und viel Pressewirbel dementierte, eine Wahl annehmen zu
wollen, und sich auch Thomas Hurter (svp, SH) noch einmal ins Gespräch brachte, weil
er keine Stellung nehmen wollte zur Idee, bei einer allfälligen Wahl und Ausschluss
durch die SVP bei der FDP Unterschlupf zu finden. Alle weiteren, in den Medien
kolportierten, möglichen Überraschungskandidaten gaben aber jeweils kurz nach der
Medienmeldung an, nicht zur Verfügung zu stehen. Zudem signalisierten die
Mitteparteien im Verlaufe dieser Geplänkel immer deutlicher, für Spiele nicht zur
Verfügung zu stehen. Aufgrund dieser Ausgangslage sahen die meisten Medien am Tag
vor der Bundesratswahl Guy Parmelin (svp, VD) im Vorteil, da er von SP und GP wohl
eher unterstützt würde als Norman Gobbi (TI, lega) und Thomas Aeschi (svp, ZG). 
Dass der Anspruch der SVP auf einen zweiten Bundesratssitz allgemein akzeptiert und
die Lust auf Experimente im Parlament in der Tat sehr gering war, zeigte sich am
Wahltag auch in den Voten der einzelnen Fraktionen. Mit Ausnahme der SP und der GP
sprachen sich alle Parteien für ein Ende der bisher nicht adäquaten mathematischen
Konkordanz aus. Obwohl alle Parteien freilich auch die Ausschlussklausel der SVP
kritisierten, die einer Regierungspartei nicht würdig sei, liessen sie den Worten bei der
Ersatzwahl von Eveline Widmer-Schlumpf (bdp) Taten folgen. Zwar erhielten im ersten
Wahlgang auch Thomas Hurter (svp, SH) und Viola Amherd (cvp, VS) 22 bzw. 16 Stimmen,
auf den insgesamt 245 ausgeteilten Wahlzetteln fanden sich aber vorwiegend die drei
SVP-Kandidierenden, wobei sich Guy Parmelin mit 90 Stimmen vor Thomas Aeschi (61
Stimmen) und Norman Gobbi (50 Stimmen) schon leicht absetzen konnte. Mit den vier
Stimmen an Verschiedene und den zwei leeren Wahlzetteln hatten sich damit 44
Parlamentarier nicht am offiziellen Dreierticket orientiert – zu wenig für einen Coup. Im
zweiten Wahlgang verpasste Parmelin das absolute Mehr nur knapp. Er erhielt 117 von
120 nötigen Stimmen; Aeschi wurde von 78 Mitgliedern der Vereinigten
Bundesversammlung favorisiert und Gobbi erhielt lediglich noch 30 Voten. Auf
Verschiedene entfielen 14 Stimmen und fünf der 244 ausgeteilten Wahlzettel waren
leer. Im dritten Wahlgang – für viele überraschend schnell – konnte Guy Parmelin dann
genügend Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich scharen. Mit 138 Stimmen
wurde der Waadtländer erster französischsprachiger SVP-Bundesrat der Geschichte.
Die 88 Stimmen für Aeschi hätten auch zusammen mit den elf noch auf Gobbi
entfallenden Stimmen nicht für einen anderen Wahlausgang gereicht. Im dritten
Wahlgang, in dem nur noch 243 Wahlzettel ausgeteilt wurden, waren noch deren sechs
leer. Guy Parmelin erklärte die Annahme der Wahl und verwies in seiner kurzen Rede
auf die Bedeutung und Symbolkraft seiner Wahl für die Westschweiz. Freilich werde er
im Rahmen seiner Regierungstätigkeit auch die Ost- und Zentralschweiz, die diesmal
leer ausgegangen seien, nicht vergessen. 

Ob der mit Spannung erwarteten Ersatzwahl gingen die vorausgehenden
Bestätigungswahlen der bisherigen sechs Regierungsmitglieder fast ein wenig unter.
Zwar divergierten die Stimmen, welche die einzelnen Magistratinnen und Magistraten
erhielten recht stark – insbesondere Ueli Maurer (svp) und Simonetta Sommaruga (sp)
wurden wohl jeweils vom gegnerischen Lager abgestraft – aber insgesamt zeigte sich
auch bei den Bestätigungswahlen, dass das Parlament in der Mehrheit ein Zurück zur
Normalität anstrebte. Doris Leuthard (cvp) wurde mit 215 von 245 Stimmen erneut
gewählt (Verschiedene: 19; leer: acht; ungültig: drei), Ueli Maurer (svp) erhielt 173 von
245 Stimmen (Thomas Hurter (svp, SH): zehn Stimmen, Verschiedene: 27; leer: 32;
ungültig: drei), Didier Burkhalter (fdp) wurde mit 217 von 244 Wahlzetteln bestätigt
(Verschiedene: 14; leer: 13; ungültig: Null), der Name Simonetta Sommaruga (sp) stand
auf 182 von 245 ausgeteilten Wahlzetteln (Daniel Jositsch (sp, ZH): elf Stimmen;
Verschiedene: 28; leer: 19; ungültig: fünf), Johann Schneider-Ammann machte 191 von
244 Stimmen (Verschiedene: 28; leer: 23; ungültig: zwei) und überraschend deutlich
bestätigt wurde auch Alain Berset mit 210 von 244 möglichen Voten (Verschiedene: 23;
leer: acht; ungültig: zwei). Alle sechs hatten damit mehr Stimmen als noch vor vier
Jahren erhalten. 

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Die Reaktionen in den Medien waren geteilt. Auf der einen Seite wurde hervorgehoben,
dass Parmelin als Nationalrat kaum aufgefallen sei, über keinerlei Führungserfahrung
verfüge und auch nicht besonders sprachgewandt sei – wenig spektakulär wie der
Chasselas, den er anbaue, so etwa die BaZ. Sein einziger Ausweis sei es, der SVP
anzugehören. Es sei aber nachvollziehbar, dass das Parlament die parteipolitische
Zusammensetzung der Regierung höher gewichtet habe als personelle Fragen. Zudem
müsse man Parmelin eine Chance geben, im Amt zu wachsen. Weil er keine hohe
Erwartungen wecke, könne er eigentlich nur positiv überraschen. Für viele, vor allem für
Mitte-links sei er wohl auch das kleinere Übel gewesen. Parmelin sei ein SVP-Mitglied
der alten Schule und sei wohl als leichter formbar vermutet worden als Thomas Aeschi,
der als Blocher-Zögling gelte und die neue SVP-Linie vertrete. In der Westschweizer
Presse wurde zudem hervorgehoben, dass sich Parmelin stets moderat und
kompromissbereit gezeigt habe – eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit im
Regierungskollegium. Die Wahl Parmelins sei aber auch ein Zeichen dafür, dass das
Parlament angesichts der Erfolge und der immer neuen Forderungen der SVP resigniere
– so der Blick. Einig war man sich in der Presse, dass die SVP jetzt in der Verantwortung
stehe. Sie müsse wieder in den Kompromiss-Modus zurückfinden – so die NZZ. In den
Kommentarspalten wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Volkspartei mit ihrem
zweiten Regierungssitz nun auch definitiv in der Westschweiz verankert sei –
männiglich prognostizierte gar einen weiteren Schub der SVP im französischsprachigen
Landesteil. 
Die Reaktionen der Parteien waren unterschiedlich. Die SVP feierte ihren neuen
Bundesrat mit auffallender Zurückhaltung. Zwar wiesen die Parteispitzen darauf hin,
dass man die Westschweiz jetzt noch besser vertreten könne; verschiedene Stimmen
machten aber keinen Hehl daraus, dass Parmelin nicht der Wunschkandidat gewesen
sei. Die Aufforderung, jetzt mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen, prallte an der SVP
ab. Man mache weiter eine SVP-Politik und erwarte vielmehr von der FDP, dass sich im
Bundesrat jetzt eine bürgerliche Politik durchsetze. Als Siegerinnen sahen sich die SP-
und die CVP-Spitzen. In der französischsprachigen Presse wurde kolportiert, dass Guy
Parmelin ohne die von Christoph Darbellay (cvp, VS) und Christian Levrat (sp, FR) im
Nationalratswahlkampf aufgestellte Forderung an die SVP, einen Westschweizer
Kandidaten zu präsentieren, vielleicht jetzt gar nicht Bundesrat wäre. Prompt wurden
die beiden Parteipräsidenten als Königsmacher gefeiert. In der FDP und der CVP
machte man sich Gedanken über die nächsten Bundesratswahlen. Klar war, dass mit der
Übervertretung der Romandie die Chancen für französischsprachige "Papabili" stark
gesunken waren. Potenzielle Ostschweizer und Tessiner-Kandidaten konnten sich
hingegen freuen. 5

Regierungspolitik

Am ersten Tag der ausserordentlichen Session im Mai 2020, die der Bewältigung der
Corona-Krise gewidmet war, gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga eine
Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie ab. Die Schweiz sei nicht
unverwundbar; ein kleines Virus habe die grossen Grundrechte in Gefahr gebracht, die
der Bundesrat zur Bewältigung der Krise habe beschneiden müssen, indem er
Persönlichkeits- und Wirtschaftsrechte und die kantonale Hoheit eingeschränkt habe –
sich dabei stets an der von der Bundesverfassung vorgesehenen Verhältnismässigkeit
orientierend. Die ergriffenen Massnahmen hätten zu vielen Härtefällen geführt und die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seien schmerzhaft. Jetzt gelte es, die
Schweiz aus der Krise zu führen, wobei das Parlament wieder in der Verantwortung sei.
«Unsere starke Demokratie» habe das Virus nicht beschädigen können. Es sei wichtig,
dass das Parlament die Entscheide des Bundesrats hinterfrage, damit man in einem
fruchtbaren Dialog gemeinsame Lösungen finde. Sie denke aber auch an die Menschen,
die in der Krise Angehörige verloren haben und danke allen, die das Land stützten. 
Bei der Fraktionsdebatte (Kategorie IIIa), die auf die Erklärung folgte, nahmen die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher der Fraktionsgrösse nach Stellung zur Krise.
Albert Rösti (svp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE) dankten der Polizei, der Armee und
dem Zivilschutz und kritisierten zuerst die mangelnde Vorbereitung auf die Krise.
Medizinische Mittel, Medikamente und Geräte hätten nur in ungenügender Menge zur
Verfügung gestanden. Mit Besorgnis nehme die SVP zudem die wirtschaftlichen
Schäden wahr. Man müsse die Menschen vor Covid-19, aber auch «vor dem
wirtschaftlichen Untergang» schützen. Das Notrecht sei aufzuheben und auch im Falle
einer zweiten Welle nicht wieder einzusetzen. Ein zweiter Lockdown müsse vermieden
werden, der Bundesrat müsse die Krisenvorsorge verbessern und die Grenzkontrollen
aufrechterhalten. Die Wirtschaft müsse zudem mit tiefen Steuern, Gebühren und
Abgaben in Fahrt gebracht werden. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2020
MARC BÜHLMANN
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Roger Nordmann (sp, VD) bedankte sich im Namen der SP-Fraktion beim Gesundheits-
und Pflegepersonal, dem Verkaufspersonal, den Erziehungs- und Lehrpersonen, den
Chauffeuren und Chauffeusen und der Polizei, die sich der Gefahr einer Covid-
Erkrankung ausgesetzt hätten. Es seien die Menschen mit den häufig am schlechtesten
bezahlten Berufen, die in phänomenaler Geschwindigkeit Hilfspläne ausgedacht und
umgesetzt hätten. Dank ihnen sei eine Katastrophe vermieden worden. Aber auch dem
Bundesrat müsse Dank ausgesprochen werden. Die SP wehre sich gegen den Versuch,
einen Gegensatz zwischen Gesundheit und Wirtschaft herzustellen. Letzterer könne es
nur gut gehen, wenn die Pandemie in den Griff gebracht werden könne. Der
wirtschaftliche Aufschwung müsse zudem mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen
und dem Ziel einer Korrektur von Ungleichheiten verbunden werden. Weil die Pandemie
global sei, könne die Schweiz die Krise nur im Verbund mit Europa angehen und müsse
sich als reiches Land solidarisch mit ärmeren Staaten zeigen. 
Im Namen der Mitte-Fraktion sprach Marco Romano (cvp, TI) den Menschen seinen
Dank aus, die geholfen hätten, die Gesellschaft am Laufen zu halten. Auch der
Bevölkerung, die sich an die Empfehlungen und die Regeln gehalten habe, gebühre
Dank. Der Bundesrat müsse klarer und transparenter informieren und auf die politische
und soziale Reife des Schweizer Volkes bauen. In unsicheren Zeiten brauche es eine
starke Politik der Mitte und konstruktive Lösungen; es brauche nun ein Projekt für das
ganze Land, um der grössten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung
der letzten Jahrzehnte zu begegnen. Marianne Streiff-Feller (evp, BE) und Martin
Landolt (bdp, GL) – ebenfalls Angehörige der Mitte-Fraktion – dankten dem Bundesrat
für das umsichtige Krisenmanagement. Streiff-Feller bat die Regierung, ihre
Besonnenheit beizubehalten, und Landolt betonte, dass es gut sei, dass die Führung in
der Situation der Krisenbewältigung beim Bundesrat liege. Es sei wesentlich einfacher,
zu kommentieren, kritisieren oder zu loben, als die konkreten Entscheide treffen und
Verantwortung übernehmen zu müssen. Das Parlament müsse der Versuchung
widerstehen, «sich als Schattenregierung aufzuspielen».
Für die Fraktion der Grünen ergriffen Balthasar Glättli (gp, ZH) und Léonore Porchet (gp,
VD) das Wort. Sie betonten die Chancen, die aus einer Krise erwachsen können. Glättli
schlug etwa vor, mit den Milliarden an Wirtschaftshilfe nicht «die graue Wirtschaft von
gestern» zu unterstützen, sondern in einen Umbau hin zu einer grünen Wirtschaft zu
investieren. So könnten etwa die Erfahrungen mit Telearbeit zu einer Reduktion der
Mobilität genutzt oder die Quartiersolidarität bewahrt werden. Ausserdem dürfe die
Klimakrise, die andere grosse Krise neben der Pandemie, die im Gegensatz zu Covid
vorhersehbar sei, nicht in Vergessenheit geraten. Glättli sprach sich zudem für
Massnahmen aus, die das Parlament krisenresistenter und die Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen rasch überprüfbar machen. Porchet hob die Leistungen des
Gesundheitspersonals hervor und erklärte, die Grünen forderten mehr Unterstützung –
etwa ganz konkret in Form eines vierzehnten Monatslohnes. 
Beat Walti (fdp, ZH) und Olivier Feller (fdp, VD) sprachen für die FDP-Fraktion. Walti hob
hervor, dass das Gesundheits- sowie das Wirtschaftssystem auch in dieser
ausserordentlichen Lage gut funktioniert hätten. Es verdiene Anerkennung, dass viele
Menschen innert kürzester Zeit ihr Leben umorganisiert hätten. Bedenklich sei
allerdings, wie wenig Reserven in vielen Bereichen vorhanden seien. Viele Unternehmen
stünden am wirtschaftlichen Abgrund. Deshalb müsse man jetzt die
Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Innovationskraft der Schweiz gestärkt
und ihre globale Vernetzung verbessert würden. Man müsse den Menschen zudem
Eigenverantwortung zugestehen. Feller betonte, dass es hierfür eine schnelle Rückkehr
zur Normalität brauche.
Für die GLP, die kleinste Fraktion im Parlament, ergriffen Tiana Angelina Moser (glp, ZH),
Jürg Grossen (glp, BE) und François Pointet (glp, VD) das Wort. Moser betonte die
einmalige Solidarität, die sich in der Krise gezeigt habe. Diesem Zusammenhalt sei –
zusammen mit der nicht selbstverständlichen finanziellen Stabilität und tiefen
Staatsverschuldung – Sorge zu tragen. Die geplanten Eingriffe zur Bewältigung der Krise
dürften nicht zu einem «Providurium» werden. Die Krise sei auch eine Chance, um
Digitalisierung zu realisieren und klimaschädliche Mobilität neu auszurichten. Grossen
und Pointet dankten dem Gesamtbundesrat, der konsequent aber mit Augenmass agiert
habe. Freilich müssten die Entscheide aber auch kritisch diskutiert werden, damit man
aus der Krise lernen könne. 
Nachdem Simonetta Sommaruga auf die verschiedenen Beiträge kurz einging – sie
sprach von der selbstverständlich notwendigen Aufarbeitung der Krise und dem
Stresstest, dem der Föderalismus ausgesetzt gewesen sei, aber auch von den
funktionierenden Wirtschaftsmassnahmen und der Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten –, wurde sie mit einem bunten Strauss an Fragen von Vertreterinnen
und Vertretern der bürgerlichen Parteien, vor allem aber seitens der SVP-Fraktion
torpediert. Nicht so sehr die beschwichtigenden Antworten der Bundespräsidentin,
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sondern vielmehr die Fragen selber warfen dabei ein Licht auf die unterschiedlichen
Interessen und Pläne der Fraktionen, wie die Krise bewertet und mit welchen
Massnahmen sie überwunden werden sollte. So kritisierte etwa Roger Köppel (svp, ZH),
dass die Politik des Bundesrates «zerstörerische Auswirkungen auf Wohlstand und
Gesundheit» hätten; Yvette Estermann (svp, LU) fürchtete sich vor einem Impfzwang;
Thomas Aeschi (svp, ZG) befürchtete die Verlängerung des Notstands bis September;
Erich von Siebenthal (svp, BE) forderte Massnahmen, damit Gottesdienste wieder
möglich sind; Mike Egger (svp, SG), Erich Hess (svp, BE) und Thomas Hurter (svp, SH)
wollten eine Zusicherung, dass das CO2-Gesetz nicht prioritär behandelt werde; Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) fragte, wann der Bundesrat die ausserordentliche Lage beenden
werde; und Piero Marchesi (svp, TI) verlangte eine generelle Maskenpflicht. Fragen
kamen auch aus der Mitte-Fraktion – Marco Romano sorgte sich um den Grenzschutz
mit Italien; Benjamin Roduit (cvp, VS) um den «Corona-Graben», also den Umstand,
dass die Romandie und das Tessin stärker unter Covid-19 gelitten hätten als die
Deutschschweiz; und Fabio Regazzi (cvp, TI) um die Situation der Restaurants. Für die
FDP-Fraktion wollte Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) wissen, ob für einen neuerlichen
Lockdown andere Massnahmen ergriffen würden; Christian Wasserfallen (fdp, BE)
interessierte sich für die Grenzmodalitäten für die Exportwirtschaft; Rocco Cattaneo
(fdp, TI) fragte nach konkreten Massnahmen für die Tourismusbranche; und Frédéric
Borloz (fdp, VD) wollte eine Zusicherung, dass der Inländervorrang nach wie vor Geltung
habe.

Am Nachmittag hielt die Bundespräsidentin ihre Erklärung dann auch im Ständerat ab.
Nicht weniger als 20 Rednerinnen und Redner meldeten sich in der kleinen Kammer im
Rahmen einer «Diskussion über die Erklärung» zu Wort. Pirmin Bischof (cvp, SO)
äusserte seine Dankbarkeit, dass das Parlament nun gemeinsam mit dem Bundesrat, der
«sehr gut, schnell und effizient gehandelt» habe, die politische Verantwortung wieder
übernehmen könne. Ruedi Noser (fdp, ZH) stellte die These auf, dass die Politik in einen
«Selbstschutzmodus» verfallen sei und die Illusion schaffe, dass der Staat für jeden
Schaden aufkomme. Die Aufgabe der Politik sei es aber, «den Menschen ein gutes,
möglichst selbstbestimmtes Leben in Freiheit, Wohlstand und Würde zu ermöglichen».
Das bedeute aber auch, dass die Gesundheit nicht einziges Ziel staatlichen Handelns
sein dürfe und dafür Freiheit, Wohlstand und Selbstbestimmung nicht geopfert werden
dürfen. Das Prinzip «Politik senkt Todesraten, indem sie das Leben anhält» dürfe nicht
weiter gelten. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erinnerte daran, dass die ärmsten der
Gesellschaft nicht vernachlässigt werden dürften. Zudem habe die Krise gezeigt, dass
ganz viel Solidarität herrsche, aber auch, dass das Gesundheitssystem gestärkt werden
müsse. Insbesondere die Pflegeberufe müssten mehr Anerkennung erhalten. Hannes
Germann (svp, SH) hob das Erfolgsmodell Schweiz hervor. Der Staat habe sich in der
Krise als handlungsfähig erwiesen. Es gelte nun aber, den Ausstieg aus der Krise zu
finden und dabei dieses Erfolgsmodell nicht zu gefährden. Das «gigantische Hilfspaket»
schaffe Vertrauen und mache Mut. Es gelte aber, in dieser «Ausgabeneuphorie» Mass
zu halten. Lisa Mazzone (gp, GE) sah im Umstand, dass man über die Begrenzung
individueller Freiheiten schockiert gewesen sein, ein Zeichen dafür, wie wichtig diese
fundamentalen Rechte für die Gesellschaft seien. Die Begrenzung sei aber
gerechtfertigt gewesen, weil ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit habe
gefunden werden müssen. Dass der Bundesrat dieses gefunden habe, zeige etwa auch
der Umstand, dass er nicht wie in anderen Ländern den totalen Lockdown, sondern nur
ein «semi-confinement» gewählt habe. Die Genfer Neo-Ständerätin wollte in den
kommenden Beratungen vor allem auch an die kranken Personen denken – sie selber
kenne etwa 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien – und an jene Menschen,
denen auch aufgrund der Krise extreme Armut drohe. Die Folgerednerinnen und
-redner reihten sich in den Dank an den Bundesrat ein und gaben ihrer Freude
Ausdruck, wieder tagen zu dürfen. Auch Alex Kuprecht (svp, SZ) attestierte der
Regierung «Leadership». Hätte das Parlament in der Krise Entscheidungen treffen
müssen, so wären, «da bin ich mir fast sicher, heute noch kein Darlehen durch Banken,
kein Erwerbsersatz und keine Kurzarbeitsentschädigung geflossen». In den meisten
Ausführungen wurde daran erinnert, dass jetzt grosse Aufgaben auf das Parlament
zukämen, sowohl was die Fragen der Hilfsmassnahmen für die Wirtschaft, aber auch
was institutionelle Fragen betreffe. So wies etwa Andrea Caroni (fdp, AR) darauf hin,
dass die Bundesversammlung auf die Gesundheitskrise unzureichend vorbereitet
gewesen sei. Das müsse sich ändern. «Der Hals-über-Kopf-Abbruch der
Frühjahrssession» sei «ein Tiefpunkt in der Parlamentsgeschichte des Landes»
gewesen, befand gar Paul Rechsteiner (sp, SG). Immerhin hätten 32 Mitglieder des
Ständerats diese ausserordentliche Session verlangt, um den verfassungsmässigen
Zustand wiederherzustellen. Nicht wenige Rednerinnen und Redner aus dem
bürgerlichen Lager forderten den Bundesrat auch auf, die Massnahmen zu lockern und
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eine Rückkehr zur Normalität anzustreben. 
Am Schluss nahm Bundespräsidentin Sommaruga noch einmal Stellung. Sie sei froh,
dass die Kommissionen davon abgesehen hätten, selber Notrechtsverordnungen zu
erlassen. Der Bundesrat habe von Beginn an einen Mittelweg gewählt, was nun in der Tat
erste Lockerungen erlaube. Aber auch hier wolle man nichts überstürzen, um eine
zweite Welle zu verhindern. Mit den Öffnungsschritten sollten vor allem auch
Perspektiven geschaffen werden. Zudem gehe es darum, die Verantwortlichkeiten
zwischen Bund und Kantonen zu klären. Auch eine Neudefinition davon, was kritische
Infrastruktur sei und wie diese aufrecht erhalten werden solle, sei nötig. Sommaruga
sprach zudem von ihren Erfahrungen, die sie während der Krise «im internationalen
Bereich» gemacht habe. In einer Krise schaue jeder für sich selber und auch mit Geld
könne man daran nichts ändern. Wichtig seien deshalb gute Beziehungen und gute
Kontakte vor allem zu den Nachbarstaaten. Zum Schluss wies die Bundespräsidentin
darauf hin, dass alle Departemente und die Bundeskanzlei in der Krise viel Arbeit
geleistet und sich dauernd mit grossen und komplexen Fragen beschäftigt hätten. Es sei
für den Bundesrat eine enorme Belastung gewesen, die dank der Hilfe der Verwaltung
habe getragen werden können. Der Bundesrat begrüsse schliesslich die anstehende und
von vielen Rednerinnen und Rednern geforderte baldige Aufarbeitung der Situation. 6

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Am 27. September 2020 fanden in Schaffhausen Kantonsratswahlen statt. Für einen
der 60 Kantonsratssitze warfen insgesamt 549 Personen auf 15 Listen ihren Hut in den
Ring. Die Zunahme der Kandidierendenzahl um 15 Personen im Vergleich zu den Wahlen
2016 (534) gehe alleine auf die Frauen zurück, schrieben die «Schaffhauser
Nachrichten» (SN), denn die Zahl der weiblichen Kandidatinnen war auf 189 gestiegen
(+2.4 Prozentpunkte (PP), Anteil neu: 34.4%) und die Zahl der männlichen
Kandidierenden um 3 Personen gesunken. Von den bisherigen Kantonsratsmitgliedern
stellten sich 55 zur Wiederwahl. 
Stärkste Kraft im bestehenden Kantonsrat war bis anhin die SVP mit 21 Sitzen, gefolgt
von der SP mit 14, der FDP mit 10, der AL und der GLP mit jeweils 4 Sitzen, den Grünen,
der EDU und der CVP mit je 2 Sitzen und schliesslich der EVP mit einem Sitz. Während
die Juso im Gegensatz zu den Wahlen 2016 nicht mehr antraten, versuchten die Jungen
Grünen in diesem Wahljahr ihr Glück. 

Anlässlich eines Podiumsgesprächs der SN im Vorfeld der Wahlen zeigten sich sowohl
der Parteipräsident der Grünliberalen Christoph Hak (SH, glp) als auch Roland Müller
(SH, gp), Präsident der Grünen, für die Wahlen zuversichtlich: Es bestehe im Kanton
gegenwärtig eine grosse Unzufriedenheit, weshalb sie eher eine zusätzliche
Mobilisierung als einen Drift der Wählerstimmen zwischen den Parteien erwarteten. Die
GP, die AL und die GLP griffen in der Folge zu ähnlichen Mitteln, um diese neuen
Wählenden für sich zu gewinnen: Sie alle versprachen mehr Familienpolitik im Kanton.
So betonte beispielsweise AL-Präsidentin Nicole Hinder (SH, al), dass sich die
Attraktivität des Kantons nicht alleine auf die Steuerpolitik beschränke und der Fokus
verstärkt auch auf Familien gelegt werden müsse. Mit der aktuellen Frage nach den
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kanton konfrontiert, zeigten die
Parteiexponenten der SVP und FDP sowie der SP unterschiedliche Herangehensweisen:
Während Pentti Aellig (SH, svp) die Kostendisziplin in der Verwaltung in den
Vordergrund rückte und auch FDP-Wahlkampfleiter Peter Wullschleger (SH, fdp) in den
SN daran erinnerte, dass sich die Coronakrise über Jahre hinwegziehen könne und es
keine Lösung sei, «nun mit der Giesskanne Geld zu verteilen», verlangte Daniel Meyer
(SH, sp), dass es gerade in Krisenzeiten keine «Politik der leeren Kassen» geben dürfe.
Einige Tage später überraschte die Schaffhauser FDP mit dem Motto «Solidarität der
Wirtschaft» für den diesjährigen Wahlkampf. Die Freisinnigen präsentierten ein
Wahlprogramm, welches einem «Strauss aus bürgerlichen, sozialdemokratischen und
grünen Ideen» glich, so die SN. Man dürfe nicht gleichzeitig Gewinne privatisieren und
Risiken sozialisieren, begründete die Parteiführung ihren neuen Ansatz, welcher gemäss
den SN eher gewerkschaftliche Töne anschlage.

Wie bereits knapp ein Jahr zuvor bei den Nationalratswahlen schwappte die Grüne
Welle bei den Wahlen 2020 erneut in den Kanton Schaffhausen über. Während die
Grünliberalen mit einem Plus von 2.9 Prozentpunkten und einem neuen Wähleranteil
von 8.6 Prozent einen Sitz dazugewinnen konnten und so Fraktionsstärke erreichten,
freuten sich auch die Grünen über einen zusätzlichen Sitz. Sie kamen neu auf einen

WAHLEN
DATUM: 27.09.2020
CATALINA SCHMID
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Wähleranteil von 5.6 Prozent, was einer Zunahme von 1.7 Prozentpunkten entspricht.
Die grösste Gewinnerin des Wahlsonntags war allerdings ihre Jungpartei: Mit einem Plus
von 3.4 Prozentpunkten sicherten sich die Jungen Grünen gleich zwei Sitze im
Kantonsrat. Zusammen mit ihrer Mutterpartei erreichten sie somit erstmals
Fraktionsstärke. Ihr Wahlziel erreichte auch die EVP mit einem zusätzlichen Sitz
(Wähleranteil neu: 2.6%; +0.2 PP). 
Auf der Seite der Verliererinnen stand hingegen die SP, welche 1.8 Prozentpunkte an
Wähleranteil einbüsste, neu auf einen Wähleranteil von 19.7 Prozent kam und deshalb
einen Sitz räumen musste. Weil die Juso nicht angetreten sei, habe die SP eine ganze
Wählergruppe an die Jungen Grünen verloren, lautete das Fazit von SP-Parteipräsident
Daniel Meyer. Auch die SVP verlor einen Sitz: Mit einem Minus von 1.7 Prozentpunkten
kam sie neu auf einen Wähleranteil von 26.5 Prozent. Die verschiedenen Unterlisten der
SVP – Junge SVP (Wähleranteil: 2.4%; +0.4 PP), die SVP Senioren (Wähleranteil: 1.0%;
-0.0 PP), die SVP Agro (Wähleranteil: 2.2%; +0.1 PP) sowie die SVP KMU (Wähleranteil:
1.4%; -0.4 PP) – konnten ihren jeweiligen Sitz hingegen halten. Die FDP kam neu auf
einen Wähleranteil von 13.3 Prozent (-0.6 PP) und verlor ebenfalls einen Sitz im
Kantonsrat. Auch ihre Jungpartei verlor ihren Sitz – wegen einer einzigen Stimme
(Wähleranteil: 0.9%; -0.8 PP). Die aufgrund dieses knappen Resultats erfolgte
Wahlbeschwerde blieb allerdings erfolglos: Das Gesetz sehe auch bei sehr knappen
Ausgängen keine Nachzählung vor, so das Urteil des Regierungsrats. Keine
Sitzveränderungen gab es bei der AL (4 Sitze, Wähleranteil 6.1%; -0.9 PP), der EDU (2
Sitze; Wähleranteil 3.4%; -0.5 PP) und der CVP (2 Sitze, Wähleranteil 3.2%; -0.5 PP). 
In der Amtsperiode 2021 bis 2024 wird die SVP damit mit insgesamt 20 Sitzen weiter die
stärkste Kraft im Kantonsparlament sein, gefolgt von der SP (12), der FDP (8), den
Grünen und der GLP (je 5), der AL (4) und schliesslich der EDU, CVP und EDU (jeweils 2).
Die Frauen konnten im Vergleich zu den Wahlen 2016 einen zusätzlichen Sitz für sich
gewinnen und werden in der kommenden Legislatur 16 der 60 Sitze besetzen (26.7%;
+1.7 PP).
Von den knapp 51'000 Wahlberechtigten des Kanton Schaffhausen machten 29’113
Personen Gebrauch von ihrem Wahlrecht (57.0%), was einem Plus von über 3
Prozentpunkten im Vergleich zu den Kantonsratswahlen 2016 (53.9 Prozent) entsprach.

Viel habe sich nach dem Wahlsonntag nicht geändert, bilanzierte die SN im Nachgang an
die Wahlen; insgesamt hätten nur fünf Sitze die Parteifarbe gewechselt. Zwei davon
waren zu den Grünen und je einer zu den Jungen Grünen, der GLP und der EVP
gewandert. Die Kantonslegislative bleibe auch nach diesen Wahlen vorwiegend
bürgerlich, schlussfolgerte auch der Blick. Besonders bitter endete der Wahlsonntag für
Philippe Brühlmann (SH, svp), welcher 2021 sein Präsidialjahr im Kantonsrat hätte
antreten dürfen: Er verpasste die Wiederwahl. Die SVP, welche weiterhin Anspruch auf
das Amt erhebe, werde sich für einen Ersatz entscheiden müssen, so die SN.
Die Schaffhauser Nachrichten prognostizierten zudem, dass sich die 46
Wiedergewählten und 14 Neugewählten in der kommenden Legislatur mit vielen
gewichtigen kantonalen Themen konfrontiert sähen: den massiven finanziellen,
gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, der
demographischen Entwicklung der alternden Schaffhauser Bevölkerung, aber auch
Umwelt, Energie, Verkehr sowie verschiedenen Infrastrukturprojekten in den Bereichen
Polizei und Kantonsspital. 7

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Schaffhausen griffen 21 Personen auf elf Listen die Sitze von Hans-Jürg Fehr
(sp) und Thomas Hurter (svp) an. 23,8% der Kandidierenden waren Frauen (2007:
28,6%). In keinem anderen (Nicht-Majorz-)Kanton war dieser Anteil geringer. Die vier
zusätzlichen Listen im Vergleich zu den Wahlen 2007 waren der CVP und der SP
geschuldet. Während die Christdemokraten erstmalig antraten, präsentierten sich die
Sozialdemokraten gleich mit drei Listen (inkl. Juso und International). Auch die EDU, die
ihre Liste mit der SVP verband, und die Alternative Liste in Verbund mit der SP traten
mit Kandidierenden an. Die FDP und die CVP gingen ebenfalls eine Listenverbindung
ein. Mit der für Schaffhausen hohen Zahl an Listen und Kandidierenden wurde als
Wahlunterlage erstmals nicht mehr ein auseinanderfaltbares Blatt mit allen Listen,
sondern eine Broschüre mit einzelnen Listen verschickt.

Allerdings wurden die beiden Bisherigen Hurter (svp) und Fehr (sp) erwartungsgemäss
glanzvoll wiedergewählt. Sowohl die SVP (39,9% +0,8 Prozentpunkte) als auch die SP
(34,6%, +0,4 Prozentpunkte) konnten dabei sogar noch leicht an Wählerstimmen
zulegen. Mehr als die Hälfte ihrer Wählerinnen und Wähler verlor die FDP, die nur noch
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auf 12,3% Wähleranteil kam (-14,4 Prozentpunkte). Die CVP erlangte 5,2%, die
Alternative Liste 4,3% und die EDU 3,8% der Wählerstimmen. Trotz wenig spannender
Ausgangslage gingen 60,8% der Schaffhauserinnen und Schaffhauser an die Urne, was
der im Kanton herrschenden Wahlpflicht und dem weitaus spannenderen Ausgang bei
den Ständeratswahlen geschuldet war. 8

Bei den Nationalratswahlen im Kanton Schaffhausen sind jeweils nur zwei
Nationalratssitze zu vergeben. Trotzdem stellten sich den Schaffhauser
Stimmbürgerinnen und -bürger ganze 21 Kandidaten auf insgesamt 11 Listen zur Wahl.
Der Frauenanteil auf diesen Listen betrug – wie bereits 2011 – 24%. Aufgrund der
Ausgangslage mit den zwei sich gegenüberstehenden Blöcken – bürgerlich und rot-grün
– wurde kaum mit Überraschungen am Wahltag gerechnet. Die amtierenden
Nationalratsmitglieder Thomas Hurter und Martina Munz galten dementsprechend als
wenig gefährdet. Die Sozialdemokratin Munz war noch während der Legislatur für den
ehemaligen nationalen Parteichef Hans-Jürg Fehr nachgerückt. 

Auf bürgerlicher Seite gingen SVP, FDP und EDU eine Listenverbindung ein. Von einem
taktischen Schulterschuss konnte jedoch kaum die Rede sein, da die SVP auch ohne
Listenpartner ihren Sitz wohl problemlos hätte verteidigen können. Für die FDP
hingegen gab es aus realistischer Sicht weder mit noch ohne Listenverbindung ein
Vorbeikommen an den Amtsinhabern aus SVP und SP. Links der Mitte schlossen sich SP,
die Alternative Liste (AL) sowie die Ökoliberale Bewegung Schaffhausen (ÖBS)
zusammen. Letztere hatte noch während der Legislatur einen Wechsel von der
nationalen Grünen Partei zu den Grünliberalen geprüft, entschied sich letztlich aber für
ein Verbleiben in der GPS. Abwesende bei der Wahl blieb dieses Mal die CVP, welcher
im nördlichsten Kanton der Schweiz eine unbedeutende Rolle zukommt. Sie
unterstützte jedoch die freisinnigen und jungfreisinnigen Kandidierenden. 
Der Zusammenschluss auf linker Seite vereinte weit weniger Wähleranteil auf sich als
der breite bürgerliche Block, weshalb man im linken Lager die Wichtigkeit der
Listenpartner betonte und die Wahl auch keinesfalls als Selbstläufer erscheinen lassen
wollte. Der mediale Fokus in Schaffhausen lag aber eher auf dem offenen Rennen um
den Ständerat als auf jenem um die grosse Kammer. Die Schaffhauser Nachrichten –
einzige lokale Tageszeitung – empfahlen entsprechend ihres bürgerlich-liberalen
Ursprungs den FDP-Kandidaten Martin Kessler sowie den gemässigt politisierenden
SVP-Nationalrat Thomas Hurter zur Wahl. 

Der Wahlnachmittag wurde schlussendlich spannender als allgemein prophezeit. Grund
dafür war der erneute, schon fast unheimlich erscheinende Wahlsieg der SVP (45.3%,
+5.4 Prozentpunkte) sowie das Abstürzen der Sozialdemokraten auf 28.8% Wähleranteil
(-5.7 Prozentpunkte). Die alternative Liste (4.4%, +0.1 Prozentpunkte) und die erstmals
angetretene ÖBS (3.4%) retteten der amtierenden SP-Nationalrätin Martina Munz
jedoch den Sitz. Thomas Hurter konnte sein Mandat hingegen problemlos verteidigen.
Zusammen mit der FDP (12.9%, +0.6 Prozentpunkte) und der EDU (5.1%, +1.3
Prozentpunkte) vereinte der bürgerliche Block schlussendlich deutlich über 60% der
Stimmen hinter sich. Somit verpasste die SVP mit ihrem zweiten Kandidaten Pentti
Aellig nur ganz knapp eine Doppelbesetzung. Letztendlich blieb in der Schaffhauser
Nationalratsdelegation aber alles beim Alten. In Sachen Wahlbeteiligung schwangen die
Schaffhauser wieder einmal oben aus. Mit 62.7% war die Stimmbevölkerung des
Kantons nationale Spitzenreiterin der Wahlen 2015. 9

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

29 Kandidierende auf 15 Listen bewarben sich bei den Nationalratswahlen 2019 im
Kanton Schaffhausen auf einen der beiden Nationalratssitze, darunter sieben Frauen
(24% Frauenanteil). 

Die beiden Bisherigen, Martina Munz (sp) und Thomas Hurter (svp) traten erneut zur
Wahl an. 2015 hatte Munz die Wiederwahl nur knapp geschafft, da die SVP, zusammen
mit der FDP und der EDU, fast 60 Prozent der Stimmen geholt hatte. Dieses Jahr konnte
Munz dem Wahlsonntag entspannter entgegenblicken als vor vier Jahren. Ein
Hauptgrund dafür war, dass die FDP-Basis sich weigerte eine Listenverbindung mit der
SVP einzugehen. Zu diesem Eklat im bürgerlichen Lager kam es, nachdem die SVP
Schweiz Wahlwerbung mit einem Plakat machte, auf dem ein wurmstichiger Apfel
abgebildet war. Der Apfel symbolisierte dabei die Schweiz und einer der Würmer war
unmissverständlich FDP-blau eingefärbt. Obwohl sich Schaffhauser SVP-Exponenten
umgehend vom Plakat distanzierten war der Schaden angerichtet. Zusätzlich stiessen
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den FDP-Delegierten die wiederholten Angriffe auf ihren Ständeratskandidaten
Christian Amsler sauer auf. Nachdem die Jungfreisinnigen drohten, im Falle einer
Listenverbindung mit der SVP die Listenverbindung mit der Mutterpartei zu kappen und
alleine anzutreten, beschlossen die FDP-Delegierten mit 26 zu 17 Stimmen, keine
Verbindung mit der SVP einzugehen. Weil die Mitteverbindung zwischen GLP – die zum
ersten Mal in Schaffhausen antrat –, CVP und EVP zu der Zeit schon stand, blieb der FDP
schlussendlich nur die Listenverbindung mit der Jungpartei. Die SP verband sich wie
vor vier Jahren mit den Grünen, damals noch als Ökoliberale Bewegung Schaffhausen
unterwegs, und der Alternativen Liste (al).

Der Wahlsonntag verlief ohne Überraschung. Martina Munz (10'246 Stimmen) und
Thomas Hurter (13'533 Stimmen) wurden locker wiedergewählt, obwohl sowohl die SP (-
2.6 Prozentpunkte auf 26.2%) als auch die SVP (-5.8 Prozentpunkte auf 39.5%)
Wähleranteile einbüssten. Zulegen konnten hingegen die Grünen, die ihren
Wähleranteil auf 6.8 Prozent verdoppeln konnten, und die Grünliberalen, welche bei
ihrer ersten Teilnahme an Nationalratswahlen sogleich 5.9 Prozent der Stimmen holten.
Die FDP verlor knapp zwei Prozentpunkte und kam somit noch auf 11 Prozent. Die
Wahlbeteiligung fiel um 2.9 Prozentpunkte auf 59.7 Prozent. Dies reichte jedoch
trotzdem zum nationalen Höchstwert, den Schaffhausen – aufgrund der dort geltenden
Wahlpflicht – traditionellerweise für sich beansprucht. 10

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le Conseil national a adopté une motion Hurter (udc, SH; 10.3838) chargeant le
gouvernement de faire servir des vins et des spiritueux suisses lors de manifestations
importantes ou officielles à l’étranger si elles sont en partie financées par la
Confédération. Une motion Darbellay (pdc, VS) allant dans le même sens a également
été adoptée. 11

MOTION
DATUM: 17.12.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Motion Darbellay (cvp, VS), welche verlangt, dass bei offiziellen Anlässen der Schweiz
im Ausland oder bei Einladungen der Schweizer Botschaften Schweizer Wein
ausgeschenkt werden soll, wurde im Berichtsjahr im Ständerat behandelt. Der
Nationalrat hatte der Vorlage im Vorjahr zugestimmt. Der Zweitrat schwächte die
Motion dahingehend ab, dass keine Pflicht zum Ausschank von Schweizer Weinen
besteht, sondern die Schweizer Vertretungen im Ausland nur zur Verwendung dieser
Produkte angehalten werden. Im Namen der APK-SR argumentierte Ständerat Fournier
(cvp, VS), dass es je nach Anlass durchwegs auch angemessen sei, Spezialitäten des
Gastlandes zu verwenden. Der Änderung durch die kleine Kammer stimmte der
Nationalrat in der Wintersession zu. Die Motion Hurter (svp, SH; 10.3838), welche ein
ähnliches Vorhaben zum Inhalt hatte, wurde vom Ständerat ohne Änderung
gutgeheissen, da der Motionstext keine direkte und explizite Verbindlichkeit vorsah. 12

MOTION
DATUM: 23.12.2011
ANITA KÄPPELI

Landesverteidigung

Militärorganisation

Die WEA, respektive das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung,
wurde vom Nationalrat Mitte 2015 weiter behandelt. Nachdem der Ständerat bereits
einige Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates eingebracht hatte, schien
das Geschäft – nicht nur das Militärgesetz, sondern die gesamte Armeerevision – einen
schweren Stand in der Volkskammer zu haben. Früh war bekannt, dass es einen
Nichteintretensantrag Trede (gp, BE) zum gesamten WEA-Paket geben würde, weil ihrer
Ansicht nach keine echte „Weiterentwicklung“ vorgelegt wurde und die Richtung hin zu
einer kleinen, modernen Armee nicht eingeschlagen worden war. Die Eintretensdebatte
nahm bereits sehr viel Zeit in Anspruch, wobei alles in Allem kaum überraschende
Haltungen dargelegt wurden und sich auch die SP mit der eingeschlagenen
Grundausrichtung einverstanden zeigte. Man hielt sich lange mit Grundsatzdiskussionen
über Sinn und Unsinn der Armee, deren Zweck und Finanzierung und über mögliche
oder unwahrscheinliche Bedrohungsszenarien auf.

Eintreten wurde mit 157 zu 23 Stimmen beschlossen, der Antrag Trede (gp, BE) blieb
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erfolglos. Damit konnte die Detailberatung in Angriff genommen werden, wie erwartet
ein grösseres Stück Arbeit. Zahlreiche Minderheitsanträge galt es in der Folge zu
besprechen, wovon einer von Roland Fischer (glp, LU) in der Debatte besonderes
Gewicht erhielt. Der Luzerner stellte quasi ein neues Konzept vor, jenes einer
Durchdienerarmee, wobei alle Dienstleistenden den gesamten Militärdienst an einem
Stück absolvieren sollten. Er versprach sich daraus einerseits einen etwas verbesserten
Ausbildungsstand gegenüber der RS sowie eine sehr kurze Frist für das Aufbieten von
rund 11'000 Soldaten. Diese sollten sich vollständig ausgerüstet in einer Art Aktivreserve
befinden und innert Stunden bereit stehen können. Es war jedoch eine Idee, die bereits
nach der Präsentation stark unter Beschuss geriet. Die Fraktionen gaben hernach ihre
Präferenzen zu Protokoll, wobei sich abzeichnete, dass die bürgerlichen Fraktionen der
Kommissionsmehrheit folgen würden und die Ratslinke mehrere Minderheitsanträge
unterstützen wollte. Bezüglich des angesprochenen Paradigmenwechsels aus dem
Vorstoss von Roland Fischer gab auch der Verteidigungsminister zu Beginn seiner Rede
ein deutliches ablehnendes Statement ab. Des Weiteren stellte er sich hinter die
Mehrheitsanträge, die ja weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf entsprachen.
Insofern gab es zwar in der Detailberatung viele Einzelheiten zu erörtern,
Überraschungen blieben jedoch aus und die Kommmissionsmehrheit konnte sich
jeweils durchsetzen.
Im weiteren Verlauf der Debatte wurden auch im Nationalrat die gleichen Vorstösse, die
bereits im Ständerat behandelt worden waren, vorgebracht. Eine Wertecharta, angeregt
durch eine Minderheit Allemann (sp, BE), blieb jedoch auch im Nationalrat chancenlos
(56 zu 124 Stimmen). Ebenso verzichtete der Nationalrat darauf, eine Ombudsstelle
einzurichten. Mit 111 zu 71 Stimmen wurde der diesbezügliche Minderheitsantrag Fischer
(glp, LU) abgelehnt, der dies, wie Bundesrat und Ständerat, im Sinne einer früheren
Entscheidung im Gesetz belassen wollte. Zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern
konnte sich hingegen eine Minderheit Müller (fdp, SG) durchsetzen. So sollte auch die
Liquidierung „grosser Waffensysteme“ dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet
werden (102 zu 81 Stimmen). 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee
(Armeeorganisation, AO), im Nationalrat ebenfalls in einer Debatte mit anderen
Teilgeschäften der WEA behandelt, war auch in der grossen Kammer umstritten. Zu
Beginn musste über einen Minderheitsantrag Fischer (glp, LU) abgestimmt werden,
worin Nichteintreten auf diese einzelne Vorlage beantragt wurde. Er blieb jedoch
erfolglos, so dass das Geschäft behandelt und gleich mit weiteren Minderheitsanträgen
konfrontiert wurde. Die Bemessung des Soll-Bestands der Armee war Bestandteil dieser
Anträge, der Armeebestand war denn auch der Hauptstreitpunkt der Debatte. Eine
Minderheit I Fehr (svp, ZH) wollte einen Bestand von 140'000 AdA durchsetzen,
während eine Minderheit II Trede (gp, BE) eine Reduktion vorschlug: Sie wollte auf eine
frühere Einschätzung des Bundesrates zurückgreifen und den Bestand auf 80'000 AdA
limitieren, einhergehend mit einem Kostendach von CHF 4,4 Mrd. jährlich.
Zwischenzeitlich beabsichtigte auch Erich von Siebenthal (svp, BE), einen Antrag zu
stellen und als Kompromiss eine Armee mit 120'000 AdA vorzuschlagen, zog sich aber
zurück, so dass sich drei Varianten gegenüberstanden: Die vom Bundesrat skizzierte
Armee mit 100'000 Männern und Frauen, wie sie auch der Ständerat favorisierte, ein
Bestand von 140'000 AdA sowie die Minimalvariante Trede. Das Plenum liess sich aber
nicht auf eine Differenz zum Erstrat ein und blieb bei dessen Entwurf (100'000 AdA),
wobei die bürgerlichen Fraktionen die Oberhand in den Abstimmungen behielten.
Bereits im Ständerat war umstritten gewesen, ob zwei oder drei mechanisierte
Brigaden dem Heer angegliedert sein sollen, und auch in der Volkskammer hielt man
sich einige Zeit mit dieser Frage auf. Eine Minderheit Fehr (svp, ZH) wollte wie die
Mehrheit der SiK deren drei vorsehen, jedoch sollten diese gemäss Fehr im Gegensatz
zur Kommissionsmeinung „voll ausgerüstet sein“. Ein Vorstoss Gysi (sp, SG) wollte den
Vorentwurf des Bundesrates mit zwei Brigaden aufrechterhalten. Das Ratsplenum folgte
aber durchwegs seiner Kommissionsmehrheit und stützte so den ständerätlichen
Beschluss. Nicht einig mit dem Ständerat wurde man sich in der Frage um die
Führungsstruktur, wobei die Volksvertreterinnen und -vertreter weiterhin einen Chef
der Armee an der Spitze wollten.

Relativ schnell konnte in dieser Sache zur Gesamtabstimmung geschritten werden, die
jedoch für Verwirrung sorgen sollte. Zunächst wurde die Vorlage abgelehnt, weswegen
sich SiK-Sprecher Hurter (svp, SH) veranlasst sah, einen Ordnungsantrag auf
Wiederholung der Abstimmung zu stellen; die Situation sei nicht ganz klar gewesen, so
seine Einschätzung. Nachdem dem Ordnungsantrag stattgegeben worden war, hiess
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man die Verordnung zur Armeeorganisation tatsächlich mit 94 zu 65 Stimmen gut.
Dieser Teilbereich war also geklärt, wichtig war insbesondere auch die Position des
Nationalrates, der sich somit ebenfalls hinter eine Armee mit 100'000 Militärs stellte.
Die erste – falsche – Abstimmung entpuppte sich aber als warnendes Vorzeichen für die
Gesamtabstimmung zum Militärgesetz.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Im weiteren Verlauf der Debatte stand wieder das Militärgesetz im Zentrum und es ging
darum zu klären, in welchem finanziellen Rahmen sich die Armee zu bewegen habe. Das
war auch im Nationalrat umstritten. Der Ständerat war dem Bundesrat gefolgt, der die
Finanzierung mittels vierjährigem Zahlungsrahmen vorsah. Die Mehrheit der
nationalrätlichen SiK stellte sich grundsätzlich hinter diese Formulierung, wollte jedoch
anfügen, dass dieser mindestens CHF 5 Mrd. pro Jahr betragen müsse. Hans Fehr (svp,
ZH) und einige Mitstreitende wollten den Betrag auf CHF 5,4 Mrd. pro Jahr festlegen
und eine Minderheit Fischer (glp, LU) beantragte, bei der Fassung des Ständerates zu
bleiben. Die Mehrheit obsiegte recht deutlich mit 133 zu 53 Stimmen und konnte die
CHF 5 Mrd. durchsetzen. Es galt überdies, eine Übergangsbestimmung betreffend die
Finanzierung der Armee in den folgenden Jahre zu erlassen. Auch hier wurde, entgegen
anders lautender Minderheitsanträge, zuerst der grosszügigere Mitteleinsatz gewählt.
Der Nationalrat nahm aber sogleich eine Kurskorrektur vor, indem er in der letzten
Ausmarchung einer Minderheit II Fischer (glp, LU) folgte und doch die ständerätliche
Variante ohne finanzielle Verpflichtungen in den Gesetzestext schrieb. Dieser mit 121 zu
65 Stimmen gefasste Entscheid erklärte sich durch einen Haltungswechsel der FDP-
Liberalen- und der CVP-Fraktion. Zwar war sich die bürgerliche Ratsseite einig darin,
der Armee mehr Mittel zur Verfügung stellen zu wollen, konnte sich aber letztlich eben
doch nicht darauf festlegen, einen fixen Betrag in das Gesetz zu schreiben. 
Dies entpuppte sich als folgenschwerer Entscheid, denn in der Gesamtabstimmung zum
MG folgte die Überraschung, als sich die SVP auf die Seite der SP und der Grünen schlug
und die gesamte Vorlage ablehnte. Mit 86 zu 79 Stimmen und 21 Enthaltungen wurde
das Militärgesetz im Nationalrat versenkt, wodurch die gesamte WEA in Schieflage
geriet. Mit diesem Entscheid wurden auch alle in der Detailberatung gefassten
Beschlüsse hinfällig.
Später liessen sich Exponenten der SVP zitieren, die bürgerlichen Partner seien zu
unzuverlässig. Zankapfel war also weiterhin die Ausgestaltung der Finanzierung der
Armee. Es war nun also am Ständerat, hierzu noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen –
ein Unterfangen, das dieser in der folgenden Herbstsession auf der Agenda hatte.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Ebenso diskussionslos wie in der kleinen Kammer verabschiedete der Nationalrat die
Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) in der
Sommersession 2015 mit 131 zu 46 Stimmen. Das Geschäft war damit für die
Schlusskonsultation bereit.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme (MIG) wurde im
Nationalrat mit 131 zu 32 Stimmen bei 24 Enthaltungen deutlich angenommen. Damit
folgte der Nationalrat dem Ständerat, der den Entwurf des Bundesrates ohne Debatte
angenommen hatte. Ein weiterer Baustein der WEA war damit unter Dach und Fach. 13

Nachdem eine „unheiligen Allianz“ zwischen der SVP-Fraktion und den Fraktionen der
SP und der Grünen im Nationalrat das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (MG) in eine Zusatzrunde geschickt hatte, galt es in der Wintersession
2015 das Geschäft erneut in Angriff zu nehmen. Der Ständerat, der seinerseits auch
noch einige Justierungen vorgenommen hatte – durchaus im Sinne der grossen
Kammer, weil sich der Ständerat an deren Zwischenentscheiden orientiert hatte –,
hatte dem Nationalrat quasi die Hand zu einer raschen Entscheidfindung gereicht. Eine
solche erhoffte sich auch SiK-Präsident und -Sprecher Thomas Hurter (svp, SH), der
sich in seinem Resümee und Eintretensvotum ein „zügiges Vorwärtskommen“ wünschte,
gleichzeitig aber auch davor warnte, das Geschäft ein zweites Mal scheitern zu lassen.
Die Kommission des Nationalrates empfahl ihrem Rat, auf einen Truppenombudsmann
zu verzichten, die Anzahl an Wiederholungskursen bei sechs Kursen, die drei Wochen
dauern sollen, zu belassen sowie den Durchdieneranteil auf höchstens 15 Prozent zu
beschränken. Neu war, und es handelte sich dabei um das Pièce de Résistance, dass ein
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Zahlungsrahmen für die Armee 2017-2020 als eigenständige Norm vorgeschlagen
wurde. Weder im MG, noch in der Armeeorganisationsverordnung oder in
Übergangsbestimmungen sollte die Finanzfrage geklärt werden, sondern in einer
eigenen Vorlage, einem Zahlungsrahmen als Bundesbeschluss (der als sechste Vorlage
Teil der WEA wurde; siehe unten). Natürlich beantragte die Kommission Eintreten auf
die Vorlage, man hatte das mit 23 zu 2 Stimmen beschlossen.

Die Vorzeichen für die neuerliche Eintretensdebatte hatten sich im grossen Ganzen
nicht gewandelt, die Grünen-Fraktion sprach sich erneut als einzige weiterhin für
Nichteintreten aus, blieb jedoch wiederum erfolglos. Ihr Argument, es handle sich nicht
um eine Weiterentwicklung, verfing nicht. In der Detailberatung dominierten die oben
bereits erwähnten Diskussionspunkte, zunächst jener einer Ombudsstelle, die nun
durch einen Minderheitsantrag Fridez (sp, JU) doch noch geschaffen werden sollte. Das
Plenum stellte sich aber hinter die Kommission und folgte damit mit 133 zu 60 Stimmen
dem Ständerat, der ebenso auf eine Ombudsstelle verzichtet hatte. Zu Anzahl und
Dauer der Wiederholungskurse standen drei Varianten zur Debatte. Die
Kommissionsmehrheit wollte sechs dreiwöchige Kurse, was eine Differenz zum
Ständerat bedeutete. Eine Minderheit I Graf-Litscher (sp, TG) sprach sich für „vier bis
fünf“ Wiederholungskurse aus, eine Minderheit II Flach (glp, AG) setzte sich für die
Version des Ständerates, also für fünf dreiwöchige Kurse, ein. Keine der beiden
Alternativen konnte eine Mehrheit überzeugen, die Kommission setzte sich durch,
womit also mehr Diensttage geleistet werden sollten als vom Ständerat vorgeschlagen.
Der Anteil an Durchdienern am gesamten Armeebestand sollte nach dem Willen der
grossen Kammer 15 Prozent nicht übersteigen, dies wurde im Einklang mit dem
Ständerat und gegen einen Minderheitsantrag Graf-Litscher (sp, TG) beschlossen.
Ebenso wurde mit 144 zu 49 Stimmen ein weiterer Antrag der Thurgauerin verworfen
und damit das Milizprinzip im MG weiterhin verankert.

Die Finanzfrage wurde aus dem MG herausgelöst, die hierzu geführte Debatte führte
schliesslich auch dazu, dass im Nationalrat das MG in der Gesamtabstimmung mit 142 zu
7 Stimmen angenommen wurde. 42 Nationalrätinnen und Nationalräte, Angehörige der
Fraktionen von SP und Grünen, enthielten sich ihrer Stimme. 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Während sich der Ständerat in den Beratungen zur Verordnung der
Bundesversammlung über die Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) nicht
mehr über den Bestand der Armee ausgetauscht hatte, gab diese im Nationalrat noch
einmal Anlass zu Diskussionen. In der ersten Runde der Differenzbereinigung hatte man
sich auf die Linie des Ständerates gestellt und eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Armeeangehörigen beschlossen. In der Wintersession des Nationalrates gab es
wieder zwei Minderheitsanträge dazu, von links einen auf eine kleinere Armee mit
80'000 sowie von rechts einen Antrag auf eine grössere Armee mit 120'000 AdA im
Normalbetrieb. Ähnlich zeigten sich die Präferenzen im Ratssaal: Während die SVP-
Fraktion einen grösseren Bestand forderte, standen die anderen bürgerlichen
Fraktionen für den Mittelweg ein. Die Ratslinke wollte eine möglichst schlanke Armee,
die etwas weniger kosten würde. Die erneute Behandlung der Organisationsverordnung
ging jedoch im Lichte der weitaus heftiger geführten Debatte um das MG beinahe etwas
unter. So wurden die Anträge diskussionslos – die Positionen wurden dargelegt –
einander gegenübergestellt. Mit 58 gegen 135 respektive 68 zu 124 Stimmen unterlagen
beide Minderheitsanträge deutlich. Somit war eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Militärdienstpflichtigen und einem Effektivbestand von maximal 140'000 AdA
beschlossene Sache.
Auch punkto Armeeorganisation im Bereich der Führungsebene gab es nochmals
differierende Vorschläge. Die SiK-NR stellte sich mehrheitlich hinter die ständerätliche
Variante, die auf die ursprüngliche Entwurfsfassung zurückgeht, nachdem die kleine
Kammer an dieser ersten Formulierung festgehalten hatte. Erneut gab es einen Antrag
Graf-Litscher (sp, TG) für nur zwei mechanisierte Brigaden sowie einen Antrag Müller
(fdp, SG), der eine grössere Führungsstruktur etablieren wollte, wie dies im Ständerat
ebenfalls besprochen, jedoch verworfen worden war. Beide Anträge unterlagen
deutlich. Der Nationalrat lenkte damit auf die Fassung des Ständerates ein, die
Differenzen waren beseitigt und die Verordnung war bereit für die Schlussabstimmung.

Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020

Nachdem sich die Armeefinanzen als wesentlicher Problempunkt in der WEA entpuppt
hatten, beschloss die SiK des Nationalrates, einen neuen Weg zu beschreiten und die
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Finanzfrage aus den anderen Teilgeschäften der WEA herauszulösen und einen neuen
Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020 vorzuschlagen, der in einem Bundesbeschluss
geregelt werden sollte. Bereits im Rahmen der Beratungen zur Armeebotschaft und der
dort geführten Debatte um die Armeefinanzierung hätte ein vom Bundesrat
vorgeschlagener Zahlungsrahmen verabschiedet werden sollen. Aufgrund der
Uneinigkeit über die Höhe der finanziellen Ressourcen, die der Armee zur Verfügung
gestellt werden sollten, war dieses Teilgeschäft damals jedoch gescheitert.
Offensichtlich mussten die Armeefinanzen aber in der WEA geregelt werden, daher
wählte die SiK-NR erneut diesen Weg. Das Ratsplenum folgte schliesslich diesem Antrag
vollumfassend. 

Eintreten auf diese neue Vorlage war jedoch nicht unumstritten. Ein Minderheitsantrag
Flach (glp, AG) wollte sich nicht darauf einlassen. Er wollte jedoch nicht grundsätzlich
gegen eine solche Lösung votieren, sondern lediglich vermeiden, dass der tags darauf
folgenden Budgetdebatte vorgegriffen werde. Sekundiert wurde er von Graf-Litscher
(sp, TG), die jedoch eher sachpolitische Gründe für den Nichteintretensantrag
vorbrachte. Sie wollte keine feste Zahl in den Zahlungsrahmen schreiben. Der
Nationalrat trat jedoch auf die Vorlage ein (136 zu 56 Stimmen). 

Die Kommission schlug vor, CHF 5 Mrd. pro Jahr für die Armee einzusetzen und deshalb
als Konsequenz CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017-2020 zu sprechen. Damit folgte sie
nicht nur dem Bundesrat und dem Ständerat, sondern auch früheren Entscheiden der
Bundesversammlung. Der Bundesrat hatte, das führte Verteidigungsminister Maurer
auch in seinem Referat aus, bereits einige Vorarbeiten – notabene für Einsparungen –
lanciert, um diese finanzielle Vorgabe zu erreichen. Beispielsweise wurden diverse
Bauten der Armee abgestossen, Waffenplätze geschlossen, aber auch Anstrengungen
unternommen, die Gesamtzahl an Diensttagen zu reduzieren. Gegenanträge kamen von
Graf-Litscher (sp, TG), Flach (glp, AG) und seitens von Siebenthal (svp, BE). Letzterer
strebte nach der Maximalvariante und faktisch nach den nötigen Aufwendungen für
eine Armee, die wie bisher mit CHF 5,4 Mrd. pro Jahr alimentiert war, und folglich nach
einem Umfang des Zahlungsrahmens von CHF 21,6 Mrd. Flachs Antrag lautete auf CHF
18,8 Mrd. Der Antrag Graf-Litscher entsprach demjenigen von Pierre-Alain Fridez (sp,
JU), der seinerseits diese Summe erfolglos vorgeschlagen hatte, als es noch um die
Festsetzung des Betrags im MG ging. Die Festsetzung auf CHF 17,6 Mrd. würde einer
jährlichen Alimentierung von CHF 4,4 Mrd. pro Jahr entsprechen; eine Zahl, die in den
Diskussionen immer wieder genannt wurde. Gegen alle anders lautenden Anträge als die
auch von der SiK befürworteten CHF 20 Mrd. führte Bundesrat Maurer Gegenargumente
an. Gegen eine Erhöhung sprachen die bereits getätigten Sparanstrengungen und gegen
eine Verminderung der Finanzströme sprach schlicht der Auftrag der Armee, deren
Sollbestand von 100'000 Militärs inzwischen beschlossene Sache war. Offenbar
überzeugten die Voten der beiden SVP-Exponenten Maurer und Hurter (svp, SH), denn
das Ratsplenum verwarf sämtliche Varianten und einigte sich auf den Mehrheitsantrag.
Mit 156 zu 29 Stimmen bei 5 Enthaltungen wurde auch die Schuldenbremse gelöst. In
der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 141 zu 30 Stimmen und 21 Enthaltungen
genehmigt. Nachdem also die Finanzen die WEA an den Rand des Schiffbruchs gebracht
hatten, war jetzt eine Variante aufgegleist worden, die gute Vorzeichen hatte, auch im
Ständerat eine Mehrheit zu finden. 14

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die
Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts
auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
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Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des
Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 15

Ausrüstung und Beschaffung

En octobre, les nouveaux calculs des prix ont montré une augmentation des coûts pour
le remplacement des 54 F-5 Tiger. Les 2,2 milliards de francs prévus pour l'achat de 22
nouveaux avions de combat ne suffisaient pas. Le président de la sous-commission de
remplacement des F-5 Tiger du Conseil national, Thomas Hurter (udc, SH), a alors
proposé d’acheter entre 8 et 12 avions lors du prochain programme d’armement et de
repousser les autres tranches d’acquisition de 5 ou 10 ans. Initialement, les forces
aériennes suisses avaient demandé 33 avions pour garantir leur mission. Parallèlement,
des fuites dans la presse ont révélé que le chef du DDPS a proposé au Conseil fédéral
d’abandonner l’achat de nouveaux avions de combat ou du moins de repousser leur
achat. En réaction à cette proposition, la CPS-CN a recommandé au Conseil fédéral de
ne pas abandonner l’idée de remplacement et au contraire de terminer l’évaluation en
cours des avions en attendant le rapport sur la politique de sécurité. Le Conseil fédéral
a réagit à ces fuites en soustrayant l’élaboration du rapport sur la politique de sécurité
au seul DDPS (voir ici). 16

ANDERES
DATUM: 23.10.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Ein weiterer Höhepunkt erfuhr die Gripen Angelegenheit Ende August des
Berichtsjahres, als die Subkommission der SiK-NR ihren Untersuchungsbericht
publiziert hatte. Die Parlamentarier um Subkommissionspräsident Hurter (svp, ZH)
stellen dem Gripen ein zweifelhaftes Zeugnis aus. Dieser Flieger weise die grössten
technischen, finanziellen, politischen und zeitlichen Risiken auf, so die vernichtende
Quintessenz aus dem Papier. Die Evaluation der verschiedenen Modelle sei jedoch
korrekt abgelaufen. Die Subkommission forderte dennoch vom Bundesrat eine
Stellungnahme zu offenen Fragen, die bis Oktober vorliegen sollte. Darüber hinaus war
das getroffene Framework Agreement mit dem Schwedischen Staat einer weiteren
Forderung der Subkommission entsprungen. 17

BERICHT
DATUM: 22.08.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Erschwerend kam hinzu, dass Schweden angeblich weniger Gripen-Jets beschaffen
wolle, als bis anhin kommuniziert. Dies hätte für die Schweiz erhebliche finanzielle
Folgen, da sich die Entwicklungskosten anders verteilen würden. Bundesrat Maurer
begegnete der anhaltenden Kritik Ende August an einem einberufenen
Kasernengespräch in Thun. Dabei beabsichtigte Maurer eine Richtigstellung der
kritisierten Punkte und andererseits wollte er das mit Schweden getroffene
Rahmenabkommen erklären. Das Hauptinteresse nach der Frage um die Beteiligung der
Schweiz an den Entwicklungskosten konnte Maurer befriedigen: Die Schweiz müsse sich
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nicht finanziell beteiligen. Zudem wurden der Preis und die Lieferfrist vertraglich
vereinbart. So soll ab 2018 die erste Lieferung erfolgen. Für eine Zwischenperiode von
2016 bis 2020 wurde vorgeschlagen, Gripen Flugzeuge des älteren Typs C/D zu mieten,
um einerseits die Piloten auf dem Gripen auszubilden und weiter die F/A 18 Flotte zu
entlasten – eine Idee, welche wiederum einige Kritik ernten sollte. Die FDP betitelte
diesen Vorschlag als absurd. Es mache keinen Sinn, Piloten auf einem alten Modell
auszubilden, wenn die neu entwickelten und ausgelieferten Flieger ein völlig anderes
Flugverhalten hätten. Ähnliche Kritik wurde aus der SiK-N geäussert.
Kommissionspräsident Hurter (svp, ZH) befürchtete dadurch einen Kontrollverlust
gegenüber dem Hersteller. Während des gesamten Anlasses in Thun beteuerte
Bundesrat Maurer stets, dass der Gripen die Bedürfnisse der Schweiz am besten und
am günstigsten befriedige. 18

In der Frühjährssession des Berichtsjahres wurde im Ständerat über eine Motion
Niederberger (cvp, NW) befunden. Der Motionär verlangte vom Bundesrat die
vorgesehene Liquidation von Festungsminenwerfern zu stoppen sowie künftig geplante
Ausserdienststellungen von Rüstungsgütern dem Parlament zur Genehmigung
vorzulegen. In seiner Antwort griff der Bundesrat die im sicherheitspolitischen Bericht
und im Armeebericht 2010 skizzierten Szenarien auf und beharrte auf der Position, dass
ältere Rüstungssysteme ausgemustert werden müssten. So sieht der Bundesrat die
Armeeberichte und Rüstungsprogramme auch weiterhin als adäquates Mittel zur
Darlegung künftiger Anpassungen innerhalb der Armee, sei es in finanzieller oder
abrüstungstechnischer Hinsicht. Im Ständerat wurde die von Bundesrat Maurer
kommentierte und zur Ablehnung beantragte Motion ohne Diskussion knapp mit 14 zu 13
Stimmen angenommen. Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates beantragte die
Ablehnung der Motion, die Ende Jahr in der grossen Kammer beraten wurde. Eine
Minderheit Hurter (svp, SH) unterstützte die Motion. Dabei standen sich finanzielle
Aspekte um die generelle Restrukturierung der Armee und Überlegungen über
Beibehaltung oder Liquidierung altgedienter Systeme gegenüber. In der Ratsdebatte
anerkannten die Redner die teilweise Erfüllung der Motion, da die Ausserdienststellung
von Festungsanlagen bereits gestoppt worden war. Keine Einigkeit herrschte über die
Absicht, vom Bundesrat jeweils separate Berichte über Abrüstungen einzufordern.
Letztlich obsiegte in der Abstimmung die Kommissionsminderheit und die Motion
wurde mit 91 gegen 73 Stimmen angenommen. Dabei konnte sich eine grosse Koalition
der bürgerlichen Parteien gegen links-grün durchsetzen. Die künftig nötige
Genehmigung von geplanten Ausserdienststellungen bedeutet eine
Kompetenzenverlagerung vom Bundesrat auf die Ebene des Parlamentes. 19

MOTION
DATUM: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge im Rahmen des Projektes Tiger-Teilersatz war
auch im Berichtsjahr wieder vorherrschendes Thema in der Verteidigungspolitik.
Angesichts der aufzuwendenden CHF 3,126 Mia. war dieses Rüstungsgeschäft auch
eines der grossen Traktanden der gesamten Bundespolitik des Berichtjahrs. Nachdem
2011 der Typenentscheid gefällt wurde und sich der Bundesrat nach einer langwierigen
und nicht reibungslos verlaufenen Evaluation für den schwedischen Gripen
entschieden hatte, galt es 2012 diesen Entscheid zu verteidigen, die Beschaffung
voranzutreiben sowie die wichtigsten Eckpunkte zu sichern. Nicht nur der
Beschaffungskredit von über drei Milliarden Franken musste geplant werden, sondern
auch der Rückhalt im Parlament gewonnen und die Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten Saab und dem Schwedischen Staat koordiniert, respektive mit dem Kauf
einher gehende Kompensationsgeschäfte vereinbart. Dass dies keine einfache Aufgabe
für Verteidigungsminister Maurer war, zeigte nicht nur der Verlauf der Geschichte
dieses Vorhabens, sondern legten auch die Erfahrungen früherer
Kampfjetbeschaffungen nahe, welche aus diversen Gründen jeweils für viel Unmut auf
allen Ebenen sorgten. Bis ins Spätjahr hinein sorgte eine intensiv geführte, durchaus
kritische mediale Kampagne für Kontroversen. Dabei wurde immer wieder in Frage
gestellt, ob der Gripen überhaupt das richtige Flugzeug sei. Mit denkbar schlechten
Voraussetzungen musste der Verteidigungsminister im Berichtsjahr die Gripen-
Beschaffung im Parlament vertreten. Diese war mit der bundesrätlichen Botschaft zum
Rüstungsprogramm 2012 Mitte November 2012 den eidgenössischen Räten beantragt
worden. Für die Beschaffung von 22 Kampfflugzeugen des Typs Gripen E war ein
Verpflichtungskredit von besagten rund CHF 3 Mia. zu beschliessen. Ein
referendumfähiges Gripen-Fondsgesetz sollte die Finanzierung legitimieren und
sicherstellen.
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Bevor das Rüstungsgeschäft im Parlament besprochen wurde, waren einige
Nebenschauplätze in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Januar wurde bekannt,
dass einer der an der Typenevaluation beteiligten Flugversuchsingenieure seine
Arbeitsstelle nach über 30 Jahren bei der Luftwaffe verlassen musste. Durch eine
Amtsgeheimnisverletzung fand ein vertrauliches Protokoll der Gripen-Subkommission
den Weg an die Öffentlichkeit. Darin festgehaltene, kritische Äusserungen des
Ingenieurs über den Gripen gaben den Ausschlag zu seiner Entlassung. Nachdem
bekannt wurde, dass bereits 2012 ein weiterer Flugversuchsingenieur seinen Posten
räumen musste, wurde von einer Art „Säuberungsaktion unter Gripen-Kritikern“
berichtet. Eine den Betroffenen auferlegte Schweigepflicht zur Sache war ein
gefundenes Fressen für die Medien. Beim VBS erbetene Stellungnahmen blieben jedoch
vorerst ebenfalls aus, womit die Angelegenheit einen weiteren Knick in der Gripen-
Story darstellte. Bevor diese Indiskretionen aufgeklärt werden konnten, wie von SiK-
Präsidentin Galladé (sp, ZH) und Subkommissionspräsident Hurter (svp, SH) gefordert,
waren die Ingenieure quasi Bauernopfer in einer nunmehr unwürdigen
„Indiskretionenflut“. Später wurde bekannt, dass es zwischen dem Gripen-Projektleiter
bei armasuisse und dem Flugwaffen-Experten zum Zwist kam, worauf anscheinend auch
von Seiten Saab eine personelle Veränderung verlangt wurde. 

Gleichzeitig erreichten positive Signale aus Schweden die Schweiz: Schwedens
Regierung gab der Militärleitung den Auftrag, 60 Jets des Typs Gripen E bei Saab zu
bestellen. Diese Beschaffung wurde jedoch an die Bedingung geknüpft, dass
mindestens ein Partner mitmache. Falls die Schweiz, oder ein anderes Land, nicht folgt
und bis Ende 2014 ebenfalls mindestens 20 Jets ebendiesen Typs bestellt, kann die
Regierung von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen und die Bestellung stornieren.
Schwedens Vertrauen in den (eigenen) Jet gab der Debatte in der Schweiz zwar
Aufwind, aber noch schienen zu viele Vertragsklauseln zu unsicher: Das VBS sollte sich
im Auftrag des Parlaments gegen Nichterfüllen der Verträge absichern. Schweden solle
mit der Herstellerfirma Saab einen Vertrag über 82 Jets abschliessen, die Schweiz
ihrerseits einen mit Schwedens Regierung über den Kauf von 22 dieser Jets. So machte
etwa die FDP ihre Zustimmung im Parlament davon abhängig, dass Strafzahlungen fällig
werden sollen, wenn Saab einzelne Leistungen nicht erbringe. 

Noch bevor die Vorlage im Parlament besprochen wurde, formierte sich Mitte Februar
ein linkes Anti-Gripen-Bündnis, welches sich für den Referendumskampf vorbereiten
wollte. Die Grüne Partei, mit alt Nationalrat Jo Lang (gp, ZG) als prominentem Jet-
Gegner, die SP, JUSO, Junge Grüne, die GSoA und andere Organisationen schlossen sich
der Allianz an. Das Zeichen war deutlich: bei einer Annahme im Parlament sollte das
Referendum ergriffen werden. 

Als Erstrat hatte sich Anfang März der Ständerat mit dem Geschäft zur Beschaffung
auseinanderzusetzen. Die Mehrheit der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) sprach
sich (mit neun zu vier Stimmen) für Eintreten auf die Vorlage aus. Aus der
Finanzkommission kamen ebenfalls positive Signale: diese hatte der Finanzierung mit
sieben zu zwei Stimmen grünes Licht gegeben. Es gab aber auch den erwarteten
Widerstand: Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte Nichteintreten mit der
Begründung, die ganze Beschaffung sei zu unsicher. Zudem stellte sie die
Notwendigkeit neuer Flugzeuge grundsätzlich in Frage und schlug vor, die Schweiz solle
sich am Luftraumüberwachungsprogramm der NATO beteiligen. Ein weiterer Antrag
Recordon (gp, VD) verlangte Rückweisung an die Kommission mit der Aufgabe, den
Erwerbsvertrag genauer zu prüfen. Die Eintretensdebatte war von Bekenntnissen zu
Armee und Sicherheit geprägt, jedoch auch seitens bürgerlicher Politiker mit kritischen
Voten versehen. Die finanziellen Risiken seien zu gross, so beispielsweise Ständerat
Jenny (svp, GL). Der Flugzeugbeschaffung gegenüber kritisch eingestellte, bürgerliche
Räte sahen im grossen finanziellen Aufwand zu grosse Einschnitte ins ordentliche
Armeebudget, welches in den nächsten zehn Jahren zusätzlich den vom Bundesrat
vorgesehenen Gripen-Fonds speisen müsse. Sämtliche Gegenanträge hatten
schliesslich in den Eintretensabstimmungen keine Chance: Der Nichteintretensantrag
scheiterte zwar mit 22 zu 20 Stimmen nur knapp, der Rückweisungsantrag etwas
deutlicher mit 25 zu elf Stimmen. Der Bundesbeschluss wurde im Ständerat damit
grundsätzlich gutgeheissen, scheiterte aber am fehlenden qualifizierten Mehr zur
Lösung der Ausgabenbremse. Die SiK beantragte überdies einen zusätzlichen Artikel,
wonach der Bundesrat den SiK beider Räte jährlich einen Bericht über den Stand der
Beschaffung unterbreiten muss. Damit schuf der Ständerat einen neuen, vom
Bundesratsentwurf abweichenden Passus. Mit 22 zu 20 Stimmen in der
Gesamtabstimmung überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat. Die FDP
Fraktion hatte sich schliesslich zu einem Ja durchringen können, nachdem früher
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monierte Verbesserungen in den Verträgen angebracht worden waren. Das gleichzeitig
traktandierte Gripen-Fondsgesetz war ebenfalls von einem Rückweisungsantrag
Recordon (gp, VD) betroffen, welcher jedoch deutlich abgelehnt wurde. In der
Schlussabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit 23 zu 15 Stimmen deutlich an.
Dass die Vorlage am qualifizierten Mehr vorerst gescheitert war, wurde in den medialen
Berichterstattungen als eigentliche „Ohrfeige“ betitelt. Das daraus resultierende
mindestens vorübergehende Nein wurde auch als Quittung für mangelhafte
Kommunikation seitens des VBS bezeichnet, jedoch auch als Zeichen gegen eine
unentschlossene Regierung, welche noch 2010 im Armeebericht von einer
Kampfjetbeschaffung absehen wollte. Konsterniert konstatierte der
Verteidigungsminister denn auch, dass das Geschäft ins Wanken gerate. 

In der Folge wurde der Entscheid der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des
Nationalrates mit Spannung erwartet. Nach dem Votum im Ständerat und im Wissen um
die kritische Haltung des Meinungsführers und Gripen-Subkommissionspräsidenten
Thomas Hurter (svp, SH), war nicht klar, wie andere bürgerliche Kommissionsangehörige
stimmen würden. Bundesrat Maurer trug zudem mit brisanten Aussagen weiter zur
Unruhe bei: In einer Rede bei der Schweizerischen Offiziersgesellschaft sprach der
Verteidigungsminister unter anderem von der Beschaffung unbemannter Flugkörper
(Drohnen), welche just in der Auslieferungsphase der ersten Gripen-Jets beantragt
werden sollen. In ihrer Sitzung Anfang April beschloss die SiK dann allerdings, erst im
August zu entscheiden und bis dahin zusätzliche Forderungen zu stellen – was
gleichzeitig eine zeitliche Verzögerung von mehreren Monaten bedeutete. Die grösste
Baustelle orteten die Sicherheitspolitiker in den Zahlungsmodalitäten: Über einen
Rückbehalt eines Teils der Zahlungen an Schweden solle sich die Schweiz absichern.
Zusätzlich sollen als Grundbedingung nicht mehr als 15 Prozent des Gesamtkaufpreises
als Anzahlung nach Schweden überwiesen werden. Als zweite Massnahme soll das VBS
bei jeder fällig werdenden Teilzahlung für die Kampfflieger jeweils acht Prozent
zurückbehalten. Die Hälfte dieser acht Prozent erhält Schweden bei korrekter
Auslieferung einer Tranche, den Restbetrag beim erfolgreichen Abschluss des ganzen
Geschäfts. Die zurückbehaltenen Gelder sollen als Druckmittel dienen, falls die
Herstellerfirma Saab die vereinbarten Anforderungen nicht erfülle oder die Jets zu spät
ausliefere. Die Forderungen zwangen das Verteidigungsdepartement zu
Nachverhandlungen – und wurden von SVP Politikern als „Misstrauensvotum gegen
Schweden“ kritisiert. Trotz Verzögerungen innerhalb des Berichtsjahres änderte sich
die Agenda aber nicht grundsätzlich. Statt in der Sommersession hatte sich der
Nationalrat erst im Herbst mit dem Geschäft auseinanderzusetzen, eine allfällige
Referendumsabstimmung würde jedoch gleichwohl 2014 stattfinden können. 

Vor der wegweisenden zweiten Sitzung der SiK im August wurde bekannt, dass das VBS
die gewünschten Forderungen nicht hatte aushandeln können. Statt der verlangten
Verringerung der Akontozahlungen an Schweden auf 15 Prozent, pochte der
Vertragspartner auf 40 Prozent oder rund CHF 1 Mia. Da Schweden jedoch ursprünglich
rund zwei Drittel des Kaufpreises als Akontozahlung forderte, konnte die Einigung auf
den genannten Betrag als Kompromiss betrachtet werden. In anderen Belangen wie der
Regelung einer Konventionalstrafe wurden jedoch Fortschritte gemacht. Ende August
wurden in einer SiK-Sitzung die aufgeschobenen Traktanden zur Gripen-Beschaffung
nachgeholt. Dass im VBS weiter verhandelt worden war, hatte sich gelohnt: die
Sicherheitspolitiker konnten sich zu einem Ja zum Gripen durchringen, wenn auch
gegen die geschlossene Linke innerhalb der Kommission. Damit erhielt das Geschäft
einen positiven Schub für die anstehende Debatte in der Volkskammer. 

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Herbstsession mit dem Geschäft. Die SiK
beantragte dem Plenum mit 14 zu neun Stimmen, auf die Vorlage einzutreten und ihr
zuzustimmen. Die Finanzkommission des Nationalrates hatte die Vorlage bereits im
Frühjahr gutgeheissen. Dennoch stand das Geschäft wie in der kleinen Kammer von
Beginn weg im Gegenwind. Ein Nichteintretensantrag und zwei Rückweisungsanträge
standen im Raum. Eine Minderheit Allemann (sp, BE) fasste unter dem Begriff
„Geldverschwendung“ ihren Unmut über diese Beschaffung zusammen. Drei Argumente
wurden vorgebracht: Erstens sprach sie dem Geschäft jegliche Berechtigung ab. Es sei
unnötig Jets zu beschaffen, wenn man von Freunden umzingelt sei. Zweitens sei der
Gripen nicht der richtige Typ, weil er im Luftpolizeidienst – seiner designierten
Hauptaufgabe – schlechte Testresultate generiert habe. Als drittes und mit Verweis auf
die Mirageaffäre wurde vorgebracht, dass das Risiko zu hoch sei, einen noch nicht
fertigentwickelten „Papierflieger“ einzukaufen. Auch von bürgerlichen Politikern wurde
Widerstand geleistet. Eine Minderheit Walter Müller (fdp, SG) sorgte sich um finanzielle
Risiken. Mit einer Anzahlung über CHF 1 Mia. an Schweden bis zum Jahr 2016 begebe
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sich die Schweiz zu stark in eine Abhängigkeit von den Vertragspartnern. Gleichzeitig
wurde die Leistungsfähigkeit des Saab-Fliegers angezweifelt. Im Rückweisungsantrag
wurde verlangt, die anderen Angebote der Hersteller EADS und Dassault ebenfalls einer
Nachevaluation zu unterziehen. Saab hatte zur Verbesserung des Jets in einzelnen
Punkten nachbessern können. Der zweite Rückweisungsantrag Fischer (glp, LU) basierte
auf der Idee einer generellen Sistierung von Kampfjetbeschaffungen. Es solle in der
gewonnenen Zeit im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) eine
grundsätzliche Standortbestimmung und ein Gesamtkonzept für den Einsatz der
Luftwaffe erarbeitet werden, welches Basis für zukünftige Beschaffungen sein soll. Die
Antragsteller forderten insbesondere, dass diese Beschaffung besser mit anderen
wegweisenden und strategischen Geschäften (WEA, Rüstungsprogrammen) koordiniert
wird. Die erwarteten Links-Rechts-Gegensätze zeigten sich bereits in der
Eintretensdebatte. Sämtliche Gegenanträge wurden vom geschlossen abstimmenden
bürgerlichen Block mit komfortabler Mehrheit abgewiesen. Die folgende Detailberatung
war lediglich durch eine kleine Änderung einer Minderheit Allemann (sp, BE) geprägt.
Diese wollte auf technische Vorkehrungen für die Luft-Boden-Kampffähigkeit zum
Zeitpunkt der Beschaffung noch verzichten und dadurch rund CHF 70 Mio. einsparen.
Das zentrale Argument war jedoch nicht diese Einsparung sondern sicherheitspolitische
Bedenken, welche mit Einsätzen von solchen Waffen einhergehen. Die Schweiz hat seit
1994 und der Ausmusterung der Hunter-Flotte keine solchen Waffen mehr an den
Kampfflugzeugen. Dieser Antrag blieb jedoch im Plenum chancenlos und der Vorlage
wurde mit 113 zu 68 Stimmen zugestimmt. Die Ausgabenbremse wurde mit ähnlichem
Stimmverhältnis ebenfalls gelöst. 
Das Gripen-Fondsgesetz wurde mit zwei Änderungsanträgen bekämpft. Eine Minderheit
Roland Fischer (glp, LU) wollte die Fondseinlagen auf höchstens CHF 3,126 Mia.
begrenzen. Eine Minderheit II Flach (gp, AG) wollte Kreditverschiebungen verhindern.
Die Einlagen sollten ausschliesslich für die Flugzeugbeschaffung verwendet werden und
nicht via Globalbudget für Armeeimmobilien aufgewendet werden können. Der
Vorschlag Fischer wurde auf Antrag der SiK und mit Unterstützung des
Verteidigungsministers deutlich abgelehnt, mit der Begründung er sei unnötig, da der
zu genehmigende Betrag festgeschrieben und zudem an dieses Rüstungsgeschäft
gebunden sei. Der Antrag der Minderheit Flach wurde ebenfalls abgelehnt. Die Vorlage
wurde in der Gesamtabstimmung mit 118 zu 67 Stimmen angenommen. 

Die im Herbst im Ständerat behandelte Differenzbereinigung betraf lediglich die
Ausgabenbremse, welche noch im Frühjahr am nötigen Quorum gescheitert war. Ohne
viele Wortmeldungen, jedoch nach einem Vortrag von Bundesrat Maurer, in dem er
noch offene Punkte zu klären versuchte, wurde das Geschäft auch im Ständerat
abgeschlossen und mit 27 gegen 17 Stimmen wurde auch die Ausgabenbremse gelöst.
Das Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen wurde
in den Schlussabstimmungen mit 25 zu 17 Stimmen im Ständerat und mit 117 zu 71
Stimmen im Nationalrat angenommen. Damit nahm die Kampfjetbeschaffung zur
Umsetzung des Tiger-Teilersatzes die Hürde Parlament. 

Durch die Finanzierungslösung über das Gripen-Fondsgesetz, stand die
Flugzeugbeschaffung unter Vorbehalt eines fakultativen Referendums. Bereits vor den
Debatten um Preis und Flugzeugtyp hatte die Grüne Partei verlauten lassen, sie werde
gegen den Kauf neuer Flugzeuge das Referendum ergreifen. Noch vor der
Schlussdebatte im Ständerat hatten sich zwei Komitees gegen den Gripen gebildet. Ein
linkes um SP und GP sowie ein bürgerliches Komitee, welches vorwiegend aus GLP-
Politikern zusammengesetzt war. Dies stellte ein Novum dar: In Armeefragen hatte sich
noch nie eine bürgerliche Partei gegen ein Armeegeschäft gestellt. Die
Referendumsfrist lief ab Anfang Oktober bis zum 16. Januar 2014. Lange brauchten die
Gripen-Gegner allerdings nicht: Nach knapp zwei Monaten und rund sechs Wochen vor
Ablauf der Referendumsfrist hatte das linke Komitee 80'000 Unterschriften
beisammen. Damit zeichnete sich ab, dass eine Abstimmung bereits im Mai 2014
erfolgen dürfte. Dass das bürgerliche GLP-Komitee kaum 10'000 Unterschriften zu
sammeln vermochte und die eigene Sammelaktion abgebrochen hatte, schmälerte
dessen Wille, gegen den Gripen zu agieren nicht. Fortan bestritten die beiden Komitees
einen je eigenen Abstimmungskampf gegen den Gripen. Kurz vor Jahreswechsel
lancierte der Verteidigungsminister den Abstimmungskampf für den Gripen. Mit der
Metapher eines Chalets mit löchrigem Dach warnte Maurer fortan vor einer mangelhaft
ausgerüsteten Luftwaffe nach Ausserdienststellung der Tiger F-5 Jets. Die Gripen-
Beschaffung sei essentiell für die Sicherheit der Schweiz. Bemerkenswert am teuren
Rüstungsgeschäft war dass die Armeeführung und allen voran Bundesrat Ueli Maurer
trotz allen Unstimmigkeiten während der Typenevaluation, trotz Indiskretionen, trotz
Gegenangeboten der unterlegenen Jet-Hersteller Dassault und EADS und ungeachtet
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jeglicher Kritik am favorisierten Typen auf den schwedischen Gripen beharrte. Weder
eine Neuevaluation noch eine Prüfung von Alternativen waren jemals in Betracht
gezogen worden. Das Stimmvolk wird 2014 das letzte Wort haben. Im Verlauf der
parlamentarischen Debatte wurden neben mehreren Interpellationen und Anfragen
zwei Motionen behandelt, die im Nationalrat allerdings keine Chance hatten: Eine
Motion Kaufmann (svp, ZH) (Mo. 12.3278) aus dem Jahr 2012 wollte die neuen
Kampfflugzeuge mit einer Militärpflicht-Ersatzabgabe für Ausländer finanzieren. Mit
einer Motion Allemann (sp, BE) (Mo. 11.4021) sollte bereits seit 2011 und hinsichtlich
einer Anschaffung von neuen Jets der Fluglärm auf dem Flugplatz Meiringen (BE)
eingedämmt werden. Beide Vorstösse wurden jeweils recht deutlich abgelehnt. 20

Der Abstimmungssonntag am 18. Mai 2014, wurde nicht nur Höhe-, sondern auch
Schlusspunkt eines langwierigen Seilziehens um die Gripen-Beschaffung bzw. den
Tiger-Teilersatz. Dieses grosse Rüstungsvorhaben hatte zahlreiche Hürden zu nehmen.
Die letzte davon - der Urnengang - wurde 2013 durch den Bundesrat selbst ermöglicht,
indem als Finanzierungsgrundlage ein Fondsgesetz vorgeschlagen wurde. Erst dieser
Kniff ermöglichte es, die Finanzierung und damit sehr unmittelbar auch die
Beschaffung selbst, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Mit der Ablehnung
des Gripen-Fondsgesetzes an der Urne wurde die aufsehenerregende
Kampfflugzeugbeschaffung erfolglos abgeschlossen.

Dass das Referendum ergriffen würde, war schon früh klar. Noch vor den
parlamentarischen Debatten Ende 2013 kündigte die Grüne Partei an, sie werde dieses
Geschäft zu verhindern suchen. Zwei Referendumskomitees hatten sich dann bereits
vor der letzten Beratung im Ständerat konstituiert, so dass einer
Unterschriftensammlung nichts mehr im Wege stand. Links-grün und die Grünliberale
Partei stellten sich je individuell an, die nötige Anzahl Unterschriften zu sammeln. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Innert zwei Monaten und damit noch 2013, hatte
das Komitee um SP und GPS rund 80‘000 Unterschriften beisammen. Damit zeichnete
sich rasch ab, dass die Referendumsabstimmung bereits im Frühjahr 2014 abgehalten
werden konnte. Entsprechend früh erkannte auch der Verteidigungsminister den Ernst
der Lage und noch Ende 2013 stieg er in den Abstimmungskampf. Fortan standen sich
bürgerliche Gripen-Befürworter und Gripen-Gegner aus links-grünen Kreisen
gegenüber. Neu standen aber erstmals auch bürgerliche Politiker einer Armeevorlage
kritisch gegenüber: die GLP hatte sich nicht nur an der Unterschriftensammlung
beteiligt, sondern sie stellte sich fortan auch in einem Gegnerkomitee gegen die
Beschaffung der Gripen-Jets.

Erster Meilenstein war Mitte Januar 2014 die Einreichung der Unterschriften. Das links-
grüne Bündnis um SP, GPS und andere Organisationen konnte rund 100'000
Unterschriften für das Referendum zusammentragen, nur etwa 5'000 davon waren vom
grünliberalen Anti-Gripenkomitee beigesteuert worden. Da schon Mitte Mai abgestimmt
werden sollte, war die Einreichung der Unterschriften gleichzeitig der Startschuss für
den Abstimmungskampf. Sogleich wurde dieser befeuert, als es nicht nur darum ging,
ob sich die Herstellerfirma Saab an der Finanzierung der Ja-Kampagne beteiligen soll,
sondern ob dies überhaupt zulässig sei. Das Gegnerkomitee meldete sehr rasch seine
Ablehnung an. Aber auch Gripen-Befürworter standen einer finanziellen Beteiligung aus
Schweden kritisch gegenüber. Thomas Hurter (svp, SH) forderte, dass sich Saab gänzlich
aus der Abstimmungskampagne raushalte. 

Unangenehme Tage musste der Verteidigungsminister auch im Februar erleben:
Nachdem bereits der Prozess zum Typenentscheid durch verschiedene
Nebenereignisse und Indiskretionen für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden
auch im neuen Jahr geheime (und brisante) Informationen publik. So hatte sich
Verteidigungsminister Ueli Maurer in mehreren Treffen mit dem Schwedischen
Botschafter Per Thöresson ausgetauscht. Dabei soll es nicht nur um gute Kontakte
gegangen sein, sondern ganz konkret um ein Engagement Schwedens im
Abstimmungskampf. Diese Informationen hatte ein Schwedischer Radiosender
veröffentlicht, der drei Berichte des Botschafters an das Aussen- und
Verteidigungsministerium Schwedens vorliegen hatte. Der Inhalt war insofern brisant,
als dass angeblich Bundesrat Maurer selbst um Unterstützung aus Schweden gebeten
haben soll. Zwar solle sich Schweden nicht direkt in den Abstimmungskampf
einmischen, jedoch durch verschiedene Anlässe in Schweden und der Schweiz eine
positive Stimmung erzeugen. Ein Beispiel wären Journalisten-Besuche in den
Saabwerken zu Informationszwecken. Maurer musste sich in der Folge erklären und
versuchte den Ball flach zu halten. Dass Gespräche geführt wurden konnte er nicht in
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Abrede stellen, er wollte jedoch darin keine gemeinsame Kampagnenplanung sehen.
Dass er sich als Vorsteher des VBS an vorderster Front für den Gripen stark mache, sei
nicht mehr als opportun. Die Ungereimtheiten spielten den Gegnern dennoch in die
Hände und den Befürwortern wie auch dem Verteidigungsminister selbst blieb nichts
anderes übrig, als gebetsmühlenartig festzuhalten, dass der Gripen die richtige Lösung
für die Schweiz sei. Fast täglich wurde in den Zeitungen über den Gripen berichtet. 

Die Kampagnenleitung der Befürworter sollte von der CVP übernommen werden,
allerdings stellte sie sich nur zögerlich dafür zur Verfügung, denn scheinbar sah sich
Parteipräsident Darbellay mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. Dass bis zu CHF
5 Mio. für die Befürworterkampagne aufgewendet werden sollten, liess man seitens des
Vereins für eine sichere Schweiz VSS, dem CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG) vorsteht,
unkommentiert. Auch diese Informationen stammten aus geheimen Berichten aus
Schweden. Beim VSS versuchte man derweil, sich von Schweden zu distanzieren. Das
Durchsickern dieser Informationen führte indes dazu, dass sich die CVP zurückzog und
nicht mehr als Kampagnenleiterin fungieren wollte. Ausschlaggebend waren unter
anderem auch verunglimpfende, persönliche Kommentare des Schwedischen
Botschafters gegen CVP-Exponenten. Im Engagement der CVP hätte man sich auf
Befürworterseite erhofft, dass Gripen-kritische Wähler in der politischen Mitte
abgeholt werden könnten. Daraus wurde nun vorerst nichts. Dass zudem die Sektion der
CVP-Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei die Nein-Parole fasste, schien für die CVP
ebenfalls eine Hypothek darzustellen. Wer die Kampagnenleitung übernehmen sollte,
war in der Folge offen. Die CVP wollte die Volkspartei vorschicken, da es schliesslich ein
Dossier ihres Magistraten sei. Bei der SVP zeigte man sich jedoch bedeckt und
Parteipräsident Brunner (SG) stellte eine Einigung „in einigen Wochen“ in Aussicht, rund
drei Monate vor dem Abstimmungstermin, notabene.
Während auf politischer Ebene weiter gestritten wurde, führte Saab eine regelrechte
Promotionstour durch die Schweiz durch. Mitte Februar wurde an einem Anlass mit
Wirtschaftsvertretern über Kompensationsgeschäfte informiert, daneben sollte der
Gripen zu verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt, beziehungsweise ausgestellt
werden, etwa an Ski-Weltcuprennen oder an der Mustermesse in Basel. Dies wurde den
Gripengegnern zu viel und Nationalrätin Chantal Galladé (sp, ZH) tat ihren Unmut
öffentlich kund. Dass mitunter Geld fliesse, sei in Abstimmungskämpfen normal, jedoch
sei die Omnipräsenz des Gripen-Herstellers Saab störend und eine „Einmischung aus
dem Ausland in diesem Masse bedenklich.“ Derweil und schneller als erwartet stellte
sich Ende Februar tatsächlich die SVP als neue Koordinatorin der Ja-Kampagne vor.
Angesichts des nahenden Abstimmungstermins sah sie sich in der Verantwortung. Man
habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle diese Abstimmung gewinnen, so SVP-
Präsident Brunner.

Etwas Aufwind erhielt der Gripen durch eine Flugzeugentführung im Raum Genf, als der
Schweiz vor Augen geführt wurde, weshalb eine intakte Luftabwehr nötig sein kann. Der
Co-Pilot einer Maschine der Ethiopian Airline hatte das eigene Flugzeug nach Genf
entführt, um in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen – was jedoch erst nach dem
Vorfall bekannt wurde. Zuvor irrte die vollbesetzte Passagiermaschine, von zwei
Eurofighter-Jets der Italienischen Luftwaffe begleitet, über Italien, ehe sie über dem
Montblanc-Massiv von der Französischen Luftwaffe weiterbegleitet wurde und
schliesslich in Genf zur Landung gezwungen werden konnte. Dass die Schweizerische
Luftwaffe nur zu Bürozeiten operativ ist und nicht eingreifen konnte, sorgte im Ausland
für Erstaunen und in der Schweiz einerseits zur Forderung nach einem ausgebauten
Luftschirm, andererseits aber auch zu Spott und Häme. Später wurde auch die Krim-
Krise in der Ukraine als Argument für eine funktionierende Luftwaffe herangezogen.
Am 25. Februar präsentierte das Ja-Komitee seine Argumente für den
Abstimmungskampf. „Sicherheit zuerst!“ sollte als Leitmotiv die Stimmbürgerschaft
mobilisieren. Sicherheit sei die Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand, so Jakob
Büchler (cvp, SG). Ab März und damit rund zwei Monate vor dem Urnengang sorgte ein
allfälliger „Plan B“ für Irritation. Aus verschiedenen Kreisen wurde kolportiert,
Bundesrat Maurer arbeite für den Fall eines Volks-Neins an einer alternativen Gripen-
Beschaffung: er wolle Gripen-Jets mieten, leasen oder über das ordentliche
Armeebudget – und damit ohne Mitsprache der Stimmbevölkerung – beschaffen. Trotz
Dementi Maurers selbst, seines Sekretariats und auch der armasuisse, hielt sich das
Gerücht über einen allfälligen „Plan B“ hartnäckig in den Medien. 
Ebenfalls Mitte März lancierte das Gegnerkomitee seinen Abstimmungskampf und
setzte vor allem auf die Kostenfrage. Man wollte die Gripen-Beschaffung nicht zu einer
Armee-Grundsatzfrage machen und auch nicht sicherheitspolitische Argumente ins
Feld führen, da man sich daraus eher weniger Chancen versprach. Vielmehr erhoffte
man sich mit dem Slogan „Kampfjetmilliarden gegen Bildung, Verkehr oder AHV“ einen
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Erfolg an der Urne. In der Zwischenzeit wurde der Tonfall im Abstimmungskampf
gehässiger. SVP-Patron Christoph Blocher hinterfragte die Finanzierung der
Gegnerkampagne, indem er den Verdacht äusserte, dass möglicherweise die beim
Typenentscheid unterlegenen Rüstungskonzerne (EADS und Dassault) Geld gegen den
Gripen einschiessen würden – dies, um bei einer Neu-Evaluation zum Zug kommen zu
können. Aus dem bürgerlichen Nein-Komitee wurde jedoch postwendend klargestellt,
man habe weder Kontakt mit anderen Rüstungsgesellschaften, noch Geld erhalten, so
etwa Beat Flach (glp, AG). Gar als absurd betitelte Chantal Galladé (sp, ZH) die Vorwürfe.

Kurz darauf bemühte sich der Sonntags Blick um einen ersten Trend in der Gripen-
Frage und stellte eine Ablehnung von über 60 Prozent fest. Trotz dieser erstmaligen
Stimmungsaufnahme zeigte sich der Verteidigungsminister gegenüber der Presse
betont gelassen und zuversichtlich. Dennoch legte er einen regelrechten Redemarathon
hin und trat von April bis zur Abstimmung im Mai an über 20 Veranstaltungen für den
Gripen auf.

Das bürgerliche Nein-Komitee wurde ab Anfang April aktiv. Man stehe für eine starke
Armee ein, sei jedoch gegen den Gripen, weil Geld und ein Konzept fehle - Argumente,
die bereits in den Parlamentsdebatten von Roland Fischer (glp, LU) vorgebracht worden
waren. In diesem Nein-Komitee waren auch die CVP-Frauen vertreten.
Über Alternativen zur Gripen-Beschaffung, also wiederum über einen „Plan B“, wurde
weiter berichtet, als sich im April auch der ehemalige Jetpilot und Nationalrat Thomas
Hurter (svp, SH), seines Zeichens Präsident der SiK-NR, über solche Pläne äusserte. Es
brauche einen „Plan B“ für den Fall, dass der Gripen an der Urne scheitern sollte. Seine
Vorstellung war die Beschaffung von zwölf Fliegern alle 15 Jahre. Eine Forderung, die
sogar von Parteikollegen kritisiert wurde. Hans Fehr (svp, ZH) gab etwa zu bedenken,
dass es ungeschickt sei, bereits vor der Abstimmung laut über Alternativen
nachzudenken. Alex Kuprecht (svp, SZ) bezeichnete die Aussage gar als „absoluten
Blödsinn“. Hurter rechtfertigte seine Idee mit dem Umstand, dass beim Urnengang
nicht für oder gegen neue Flieger, sondern nur für oder gegen die Art der Finanzierung
abgestimmt werde. Mit einer Alternativbeschaffung würde der Volkswillen – von der SVP
gemeinhin hochgehalten – also nicht umgangen. Ein erneuter Evaluationsprozess für
einen neuen Flugzeugtyp würde zudem viel zu lange dauern. Deswegen müsse man sich
für den Ersatz der Tiger-Flotte bereits zu diesem Zeitpunkt und auch unter
Berücksichtigung eines möglichen Volks-Neins Gedanken machen. 
Auch über weitere Alternativen zur Luftraumüberwachung wurde diskutiert, etwa über
den Kauf gebrauchter F/A 18 Jets der neueren Generation, die Beschaffung von Kampf-
Helikoptern, einen Ausbau der Boden-Luft-Fliegerabwehr (die ohnehin konkretisiert
werden sollte) oder über die Aufrüstung der alten Tiger Flotte. Anfang Juni wurde
bekannt, dass das VBS beabsichtige, israelische Drohnen beschaffen zu wollen. Immer
mehr wurde auch die Frage debattiert, wie die budgetierten Mittel verwendet werden
sollen, falls der Gripen an der Urne abgelehnt würde. Für Sicherheitspolitiker war klar,
dass dieses Geld der Armee gehöre, weil es über das ordentliche Armeebudget hätte
aufgebracht werden müssen. Linke Politiker hingegen sahen eine Chance, neu über die
Verteilung der ca. CHF 3 Mia. zu beraten. Ihrer Vorstellung nach sollte das Geld zu
Gunsten der Bildung, zur Sicherung der sozialen Sicherheit, des öffentlichen Verkehrs,
oder auch zu Gunsten der Entwicklungshilfe, die richtig eingesetzt friedensfördernd
wirke, eingesetzt werden. Dieser Punkt blieb freilich vorerst offen.
Als sehr unsicher musste der Erfolg der Gripen-Beschaffung ab Mitte April betrachtet
werden: Nachdem die oben genannte Sonntags Blick-Umfrage noch nicht zu Unruhe
bewogen hatte, tat dies die erste SRG-Trendumfrage des gfs.bern. Nur 42 Prozent der
Befragten sprachen sich darin für den Gripenkauf aus, ein Ergebnis, das sich fast mit
der ersten Umfrage deckte. Freilich gaben die Demografen zu bedenken, dass die
Unterschiede zwischen den Ja- und Nein-Anteilen zu gering seien, um sich bereits
festlegen zu können. Noch am selben Tag liess sich Bundesrat Maurer zitieren, er
glaube, dass sich die Stimmbevölkerung der sicherheitspolitischen Tragweite der
Gripen-Vorlage bewusst sei. Weiterhin gab sich der Verteidigungsminister kämpferisch.
Sein Engagement für den Gripen gipfelte jedoch zwischenzeitlich in einem Fiasko, als
Maurer in der Sendung „Rundschau“ des SRF zu einem Rundumschlag ausholte und kurz
sogar die Contenance verlor. Er enervierte sich derart über die Berichterstattung zum
Gripen-Kauf, dass er sich mit dem Moderator einen verbalen Schlagabtausch lieferte.
Die als einseitig kritisierte Sendung löste eine Rekordzahl an Beschwerden bei der
Ombudsstelle der SRG aus, die allerdings Ende Mai sämtlich abgewiesen wurden, da das
Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt worden sei und das Publikum durchaus in der
Lage gewesen sei, sich eine eigene Meinung zum fraglichen Rundschau-Beitrag zu
bilden. Dennoch wurde auch die Sendung selbst kritisiert. So habe der ausgestrahlte
Bericht „die hohen Anforderungen an die Ausgewogenheit, welche im Vorfeld einer
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Volksabstimmung verlangt werden, nicht erfüllt.“ Zudem wurde festgehalten, dass
einige der gestellten Fragen „manchmal unnötig provokativ waren“. 
Später und mit zunehmender Nähe zum Abstimmungstermin setzte der
Verteidigungsminister im Lichte des ungewissen Abstimmungsausgangs auf warnende
Worte und beschwor die Angst vor einem ungeschützten Luftraum, ja er bediente sich
gar erpresserischer Formulierungen. „Wenn man jetzt nicht Flieger bestellt, steht man
zehn Jahre später ohne Luftwaffe da“, mahnte Maurer. Dass die „F/A 18 im Krisenfall
nicht genügen“, doppelte auch Divisionär Bernhard Müller, stellvertretender
Kommandant der Luftwaffe, nach. Doch die Stimmbevölkerung zeigte sich in der
zweiten Welle der SRG Trendumfrage unbeeindruckt. Knapp zehn Tage vor der
Abstimmung schien der Gripen noch immer nicht abzuheben: mit 44 Prozent
Zustimmung war nach wie vor nur eine Minderheit der Befragten für die
Kampfjetbeschaffung. Zudem zeichnete sich ab, dass tatsächlich die Kostenfrage
entscheidendes Argument werden dürfte. Trotz der gemäss gfs.bern bereits weit
fortgeschrittenen Meinungsbildung machten sich beide Lager zu einer Schlussoffensive
auf. Die vier Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp, GL), Christophe Darbellay (cvp, VS),
Philipp Müller (fdp, AG) und Toni Brunner (svp, SG) – diese Parteien hatten die Ja-Parole
ausgegeben – versammelten sich in der Folge in Bern zu einer Medienorientierung, um
nochmals ihre besten Argumente vorzutragen. Der hochkarätig besetzte Anlass wurde
kurzfristig anberaumt und zeigte die Nervosität der Parteispitzen offensichtlich. Vor
dem Bundeshaus gingen sie gemeinsam symbolisch auf einer Hebebühne „in die Luft“.
Ein unglücklicher Entscheid, wie sich später herausstellen sollte. Ihre von den
Stadtberner Behörden nicht bewilligte Aktion führte nämlich zu einer Anzeige.

Einziger Lichtblick für die Befürworter war die Erfahrung, dass das Stimmvolk kaum je
eine Armeevorlage versenkt hatte. Doch auch dieser wurde am Abstimmungstag
zerschlagen. 53,4 Prozent der Stimmenden (Stimmbeteiligung: 55,5 Prozent) lehnten
das Gripen-Fondsgesetz an der Urne ab, ein Erfolg für die linken Parteien, die
zusammen mit der GLP die Nein-Parole beschlossen hatten und eine herbe Niederlage
für Verteidigungsminister Maurer, der sich über Jahre für neue Kampfjets eingesetzt
hatte. Er hielt fest, dass es ein Votum gegen den Gripen sei, nicht gegen die Armee und
wiederholte, dass nun kein „Plan B“ aus der Schublade gezogen werde. Zunächst sei das
Resultat zu analysieren, erst dann wollte der Verteidigungsminister über neue Varianten
sprechen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die Diskussion über neue Kampfflieger
bald wieder beginnen müsse, zumal auch die F/A 18 Flieger irgendwann ersetzt werden
müssten. Die Linken sahen sich dagegen in ihren Bemühungen gegen das teure
Rüstungsgeschäft bestätigt und auch aus dem bürgerlichen Gegnerlager hörte man
erleichterte Stimmen. Das Resultat zeige, dass auch viele liberale und bürgerliche
Wählerinnen und Wähler den Gripen-Kauf ablehnten, so Roland Fischer (glp, LU). In
seinen Augen hätten sich die zwei Gegnerkomitees gelohnt. Aus der SVP wurde
hingegen konsterniert verkündet, dass man „jetzt erst recht in die Landesverteidigung
investieren müsse“.
Im Nachgang an die Volksabstimmung beherrschten die Fragen um die Zukunft der
Armee und der Luftwaffe den politischen Diskurs, jedoch auch und wiederholt die
Frage, was mit den frei gewordenen „Gripen Milliarden“ nun geschehen soll. Ernüchtert
musste auch der Wirtschaftsstandort Schweiz den Volksentscheid hinnehmen. Rund
500 Verträge mit 125 Unternehmen und einem Volumen von rund CHF 400 Mio. hatte
Saab im Vorfeld der Abstimmung mit Schweizer Unternehmen unterzeichnet – Anlagen,
die nun ungewiss waren. Der Rüstungskonzern Ruag befürchtete, rund 200 Stellen
streichen zu müssen, unter anderem von Mitarbeitern, die bereits seit langem auch an
Gripen-Konfigurationen arbeiteten.

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,33%
Ja: 1 345 726 (46,6%) 
Nein: 1 542 761 (53,4%) 

Parolen: 
– Ja: SVP, CVP(3*), FDP, BDP, GLP; Economiesuisse, SGV, SOG, AUNS, Swissmem. 
– Nein: SP, GPS, GLP (1*); SGB, VPOD, GSoA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Gripen-Nein veranlasste Bundesrat Maurer schliesslich auch dazu, die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu vertagen und die Botschaft erst im Herbst zu
verabschieden. Das Reformprojekt wurde dadurch um mindestens drei Monate
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verzögert. Mit der dadurch gewonnenen Zeit sollen, unter anderem, finanzielle Fragen
neu abgesteckt werden, die durch die abgelehnte Jet-Beschaffung aufkamen.
Entscheidend war dabei, ob das Armeebudget revidiert werden musste – ein zentrales
Element der WEA. 
Die allfällige Geld-Neuverteilung selbst wurde vom Verteidigungsminister
ausgeschlagen; er wollte die für den Jet-Kauf eingeplanten Mittel für andere
Rüstungsgeschäfte einsetzen und mit CHF 790 Mio. weniger als die Hälfte der
Bundeskasse zurückgeben. Dies führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der
Landesregierung, da Finanzministerin Widmer-Schlumpf in einem Mitbericht bereits
Widerstand gegen dieses Ansinnen angekündigt hatte. Seitens der SP wurde eine ganz
neue Ausrichtung der Armee gefordert und die Gripen-Ablehnung als Chance dafür
betrachtet. Die Rückgabe der CHF 790 Mio. wurde indes von bürgerlichen Politikern
nicht goutiert. Ihrer Meinung nach „gehörte“ das Geld der Armee, gleich wie es
eingesetzt werden sollte. Es gebe „unzählige Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“,
so Jakob Büchler (cvp, SG), der das Thema in der SiK-NR nochmals durchdiskutiert
wissen wollte. Im selben Zeitraum gab der Rüstungschef Ulrich Appenzeller seinen
Rücktritt bekannt, womit Ueli Maurer noch ein personelles Problem zu lösen hatte.
Appenzeller gab seinen Posten wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die
Ausrichtung der Armasuisse und die Rolle des Rüstungschefs“ auf. 

In der Analyse der Abstimmung (Vox) wurden die ausschlaggebenden Argumente für die
Ablehnung des Gripen ermittelt. Vor allem die Gruppe der jüngeren Stimmenden und
Frauen sowie zahlreiche Mitte-Wählende und FDP-Anhänger waren gegen den
Flugzeug-Kauf. Ein Drittel der Befragten kritisierte die hohen Kosten dieses
Rüstungsgeschäfts und rund zehn Prozent gaben an, der Gripen sei nicht das richtige
Flugzeug für die Schweiz. Nochmals zehn Prozent sprachen sich dafür aus, dass erst die
Rolle der Ausgestaltung der Armee geklärt werden müsse, bevor ein solches
Rüstungsvorhaben umgesetzt werden könne. Ebenfalls knapp zehn Prozent lehnten den
Gripen wegen einer grundsätzlich ablehnenden Haltung zur Armee ab. Im unterlegenen
Ja-Lager wurden überwiegend sicherheitspolitische Argumente für den
Stimmentscheid vorgebracht. Die Politologen der Universität Zürich hielten zudem fest,
dass im Vergleich zu anderen Abstimmungen auffällig häufig die Kampagne und die
Informationspolitik der Gripen-Befürworter als Grund für ein Nein genannt wurden. So
seien auch das langwierige Auswahlverfahren, wie auch die zahlreichen
Ungereimtheiten und Indiskretionen über die gesamte Dauer aller Verfahren hinweg
ausschlaggebend für das Nein gewesen. 21

Im Sommer 2014 gab es eine überraschende Wende in Sachen Kampfjets: Die alten
Tiger F-5 Jets sollen doch nicht vollumfänglich ausgemustert werden. Dies wurde aus
einer bundesrätlichen Antwort aus einer Interpellation Baumann (cvp, UR) deutlich.
Dieser wollte mit seiner Anfrage eruieren, ob eine Ausserdienststellung der Tiger nach
dem Gripen-Nein noch sinnvoll sei. Ins gleiche Horn blies SiK-NR Präsident Hurter (svp,
SH), der die Ausmusterung der alten Flieger ebenfalls nochmals diskutieren wollte.
Vorerst wurde jedoch auch von Bundesrat Maurer festgehalten, dass der Entscheid zur
Stilllegung der Tiger-Flotte sistiert werde, bis neue konzeptionelle Überlegungen zur
Zukunft der Armee vorlägen. Damit waren nun alle früheren Aussagen, die Tiger seien zu
alt und es lohne sich nicht sie aufzurüsten, in einem neuen Licht zu sehen. Kosten für
ein solches Unterfangen wurden nicht publik, doch schien es nun doch eine Alternative
zu geben. Das letzte Wort über die künftige Ausgestaltung der Luftverteidigung,
beziehungsweise der Luftpolizeidienste war damit jedoch sicher noch nicht
gesprochen. 22

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 18.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem das erste ordentliche Rüstungsprogramm 2015 in den Räten in der Sommer-,
respektive der Herbstsession bereits genehmigt worden war, legte der Bundesrat Mitte
August ein weiteres Rüstungsprogramm "plus" vor. In der Botschaft über die
zusätzliche Beschaffung von Rüstungsmaterial 2015 wurden Güter im Umfang von
weiteren CHF 874 Mio. beantragt. Dabei wurden dem Parlament vier Gesuche
unterbreitet: eine teilweise Erneuerung der Telekommunikationsmittel der Armee (CHF
118 Mio.), eine Ergänzung der Munitionsbestände für Pistolen und Sturmgewehre (CHF
100 Mio.), die Nutzungsverlängerung eines Fliegerabwehrsystems (CHF 98 Mio.) im
Rahmen des Projekts "Bodengestützte Luftverteidigung 2020" (BODLUV 2020) sowie,
als Löwenanteil von CHF 558 Mio., die Werterhaltung der veralteten Duro-Fahrzeuge. 
In der Eintretensdebatte im Nationalrat eröffnete der Berichterstatter der SiK-NR, Beat
Flach (glp, AG), die Diskussion mit einer Globalsicht auf die Weiterentwicklung der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Armee, die eine Vollausrüstung zum Ziel habe und inzwischen vom Parlament weit
vorangetrieben worden sei. Deshalb seien auch die vorgelegten Investitionen berechtigt
und nötig. Die ersten drei Positionen waren in der SiK denn auch nicht bestritten, wohl
aber die vierte, die Aufwertung der seit 1993 beschafften Duro-Lastwagen und zwar
insbesondere wegen der hohen Investition von über CHF 200'000 pro Stück. Letztlich
konnte sich die Kommission aber doch durchringen, dem Gesamtpaket gute Argumente
für die Beratungen mitzugeben und Eintreten mit 18 zu 7 Stimmen zu beschliessen.
Erstmals äusserte sich auch die FK zu einem Rüstungsgeschäft, deren Referent Müller
(cvp, LU) aus finanzieller Sicht ebenfalls grünes Licht gab, es sich jedoch nicht nehmen
liess, ebenfalls Bedenken zum Duro-Werterhalt zu äussern. Da aber mit dem vom
Bundesrat vorgeschlagenen Vorgehen eine längere Nutzungsdauer erzielt werden
könne, als mit neu zu beschaffenden Fahrzeugen, kam auch die FK zum Schluss, dass
die Investition berechtigt sei. Seinem Votum war im Wesentlichen auch zu entnehmen,
dass durch frei gewordene Kapitalreserven genügend Mittel für dieses zusätzliche
Rüstungsprogramm vorhanden waren. 
Im Anschluss an die Kommissionspositionen wurden die Argumente der Fraktionen
vorgebracht. Thomas Hurter (svp, SH) legte die Einstellung der SVP dar, die mit einer
knappen Mehrheit für das Geschäft einstand. Innerhalb der sonst armeefreundlichen
Partei gab es aber auch eine stattliche Gegnerschaft um den Aargauer Ulrich
Giezendanner (svp, AG), der mit 22 Mitstreitern gegen die Duro-Revision einstand.
Wenig überraschend wehte Gegenwind vor allem von links. Die Ablehnung von
Giezendanner und Parteikollegen war denn ein von den Grünen und der SP gerne
angenommener Steilpass, so dass von Beginn weg der Erfolg des bundesrätlichen
Antrags nicht sicher war. Eintreten wurde schliesslich mit 136 zu 50 Stimmen
beschlossen.
In der Detailberatung standen dem Antrag der Regierung zwei Kürzungsanträge aus den
Reihen der SiK gegenüber, wovon einer der Mehrheitsantrag war. Ein weiterer
Minderheitsantrag II (Büchler) lautete auf Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
Die FK stellte sich ebenfalls hinter den Antrag des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit wollte das Volumen zur Werterhaltung der Duro-Lastwagen um
CHF 100 Mio. kürzen, jedoch ohne zu präzisieren, in welchem Bereich eingespart
werden soll. Die Minderheit I (Fridez) (sp, JU) wollte den Einsatz von CHF 98 Mio. zur
Beschaffung von Ersatzkomponenten der mobilen Kommunikation streichen und diese
Position bei CHF 20 Mio. belassen. Die im RP 15plus skizzierte Beschaffung von neuen
Kommunikationssystemen soll schrittweise bis 2027 erfolgen, wobei für eine
Planungsphase eben diese übrig bleibenden CHF 20. Mio. veranschlagt worden sind. Die
zu kürzenden CHF 98 Mio. seien für erste Anschaffungen vorgesehen – Käufe, die
gemäss der Meinung der Kommissionsminderheit I auch zu einem späteren Zeitpunkt
budgetiert werden können.
Die Wortmeldungen glichen sich in der Debatte und hauptsächlich wurde das "Fitness-
Programm", wie es Nationalrat Müller (fdp, SG) nannte, für den Duro besprochen.
Mehrere Votanten hielten die rund CHF 250'000 pro Duro-Umbau für zu hoch
angesetzt. Auf der anderen Seite war man sich einig, dass eine Fahrzeug-
Neubeschaffung kaum möglich sei, weil der Duro seinerzeit als quasi massgefertigtes
Produkt an die Schweizer Armee geliefert wurde. Die Nutzungsverlängerung des
Fliegerabwehrsystems kam in der Detailberatung nicht zur Sprache. In den
Gesamtabstimmungen obsiegte die Kommissionsminderheit II mit 98 zu 90 Stimmen
knapp, die Kommissionsminderheit I unterlag mit 52 gegen 140 Stimmen deutlich. Damit
wurde das Geschäft im Sinne der Regierung an den Ständerat überwiesen. Mit 149 zu 43
Stimmen wurde überdies die Ausgabenbremse gelöst. 23

Die Armeebotschaft 2016 mit dem vierjährigen Zahlungsrahmen war in der
Herbstsession des Nationalrates auf der Tagesordnung und sorgte für eine lebhafte
Diskussion. Für die Kommission sprach neben Roger Golay (mcg, GE) auch Thomas
Hurter (svp, ZH). Sein Votum eröffnete er mit einem Rückblick auf vergangene Querelen
um die Armeefinanzen und kam unmissverständlich zum Schluss, dass es beim
vorliegenden Geschäft um Planungssicherheit gehe. Hurter erklärte, die SiK habe mit 16
zu 8 Stimmen und ohne Enthaltung beschlossen, nicht auf die Vorlage einzutreten und
damit die Haltung des Ständerates zu stützen. Dies entspricht dem wiederholt
geäusserten Willen des Parlamentes, auf den CHF 5 Mrd. jährlich zu beharren. Gleiches
liess die Finanzkommission verlauten, deren Sprecher Pirmin Schwander (svp, SZ)
verdeutlichte, dass es gerade auch im Sicherheitsbereich der Prioriäten bedürfe. Das
heisse aus finanzpolitischer Sicht, diesen Antrag zu blockieren. Auch die FK-NR
beantrage folglich Nichteintreten. Etwas konzilianter fügte er aber an, dass die
Finanzkommission sehr wohl wissen möchte, wie diese CHF 5 Mrd. tatsächlich
eingesetzt würden. Insofern seien das VBS, aber auch die Armee gefordert. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Es gab jedoch auch Eintretensanträge aus beiden Kommissionen. Eine Minderheit
Galladé (sp, ZH) setzte sich in der SiK für Eintreten ein, eine Minderheit Amarelle (sp,
VD) stellte den entsprechenden Antrag in der FK-NR. Letzterer Minderheitsantrag
beinhaltete gleichzeitig einen Antrag auf Rückweisung an den Bundesrat mit der
Forderung, aufzuzeigen, was mit den CHF 20 Mrd., dies entspricht dem
Zahlungsrahmen über vier Jahre à CHF 5 Mrd., finanziert werden soll. Folglich zeigte
man sich von Seiten der Kommissionsminderheiten kritisch: Auf den Zahlungsrahmen
nicht einzutreten, käme einer Diskussionsverweigerung gleich. So würde sich die SP
gegen Nichteintreten aussprechen und in einem zweiten Schritt den Antrag Amarelle
unterstützen, wonach der Bundesrat die Verwendungszwecke des Finanzdaches
darlegen solle. Chantal Galladé kam nicht nur auf das gescheiterte Projekt BODLUV zu
sprechen, sondern interpretierte das Volksnein zum Gripen als Ausdruck des Willens
zur Einsparung von CHF 300 Mio. pro Jahr. Der Erfolg blieb jedoch aus, mit 128 zu 61
Stimmen beschloss der Nationalrat ebenfalls, nicht auf die Vorlage einzutreten. Er
folgte damit also dem Erstrat, womit diese Vorlage ad acta gelegt werden konnte. 24

Die Armeebotschaft 2018 und alle ihre Teilgeschäfte standen in der Herbstsession 2018
auf der Tagesordnung des Nationalrates, der sich als Zweitrat damit zu befassen hatte.
Die sicherheitspolitische Kommission hatte die Vorlage nur kurz nach dem
ständerätlichen Entscheid beraten und entschieden, sich gegen diesen zu stellen.
Insbesondere bezüglich des sogenannten ballistischen Körperschutzes, also der
Schutzwesten, fasste die SiK einen anderslautenden Antrag an ihren Rat. Mit 16 zu 9
Stimmen stand die Kommission für die vom Bundesrat beantragte Variante des
Rüstungsprogramms ein. Bei den anderen Vorlagen der Armeebotschaft zeigte die
Kommission keine Konfrontationsgelüste, sie segnete die Beschlüsse des Erstrates
deutlich ab.
So drehte sich in der Plenardebatte alles um die Schutzwesten, was sich bereits in der
Eintretensdebatte manifestierte. Seitens der SP-Fraktion wurde ein Minderheitsantrag
angekündigt, der die vom Ständerat aufgenommene Halbierung der Anzahl
anzuschaffender Westen bestätigen wollte. Ebenfalls gab SP-Sprecherin Seiler Graf (sp,
ZH) bekannt, dass die Partei weitere Anträge unterstützen werde, die Kürzungen
verlangen, zum Beispiel bei den Munitionskäufen. Die Eintretensdebatte nahm Züge
einer Grundsatzdiskussion für und wider die Armee an, wobei sich die Ratslinke,
diesmal vertreten durch die beiden Grünen Glättli (gp, ZH) und Mazzone (gp, GE), auf
Oppositionskurs begab. Dagegen zeigten sich die bürgerlichen Parteien offen
gegenüber der WEA-Armee und dem Rüstungsprogramm. SVP-Sprecher Hurter (svp, SH)
liess es sich nicht nehmen, die Ablehnung und Kürzungen anzuprangern, und forderte
von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer vollausgerüsteten Armee. 
Die Detailberatung startete mit dem Rüstungsprogramm und den angekündigten
Kürzungsanträgen bei den Westen. Eine Minderheit I Sommaruga (sp, GE) beantragte
einen Beschluss gemäss Ständerat, sprich die Halbierung der diesbezüglichen Gelder.
Die Armee gebärde sich wie ein verzogenes Kind, das alles sofort wolle, wohingegen die
gesamte Bundesverwaltung zum Sparen angehalten werde. Ferner verwies der Genfer
Sozialdemokrat auf eine Aussage von SiK-SR-Präsident Dittli (fdp, UR), der die
Befürchtung geäussert habe, dass nach der Beschaffung zahlreiche Schutzwesten ein
ungenutztes Dasein in Zeughäusern fristen würden. Insofern müsse dieser
Geldverschwendung entgegengetreten werden. Gänzliche Streichung dieser
Anschaffung forderte eine Minderheit II Mazzone (gp, GE). Die Begründung war, dass
eine Differenz zum Erstrat geschaffen werden solle, was wiederum erlauben würde,
grundsätzlich über den Bedarf von Schutzwesten nachzudenken. Nach kurzer, jedoch
intensiver Debatte kamen die Anträge zur Abstimmung. Nachdem zunächst die beiden
Minderheitsanträge gegeneinander ausgemehrt worden waren, gelangte der obsiegende
Antrag Sommaruga (sp, GE) gegen den Mehrheitsantrag zur Abstimmung. Letzterer,
sprich die bundesrätliche «Vollvariante» ohne Kürzung bei den Westen und einem
Kredit über CHF 848 Mio, wurde dann vom Plenum favorisiert. Die Forderung Mazzone
(gp, GE) nach einer weiteren Differenzbereinigung durch den Ständerat wurde also auch
so erfüllt. 

Ebenso umstritten präsentierte sich die Ausgangslage zum Bundesbeschluss über die
Rahmenkredite für Armeematerial. Der Ständerat hatte sich uneingeschränkt hinter die
Fassung des Bundesrates gestellt. Im Nationalrat gab es hingegen vier Gegenanträge:
Einen Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH) aus der FK-NR, wonach rund CHF 73 Mio.
eingespart werden sollten und auf Munitionskäufe verzichtet werden sollte – zu
genehmigen wäre demnach ein Gesamtkredit von CHF 669.5 Mio. gegenüber den von
der Regierung beantragten CHF 742 Mio. Drei weitere Minderheitsanträge stammten
von SiK-NR-Mitgliedern. Eine Minderheit I Seiler Graf (sp, ZH) wollte eine kleine
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Einsparung von CHF 5.5 Mio. erzielen, indem auf die Panzerkanonen-
Mehrzweckpatronen verzichtet wird: «Eine Panzerschlacht ist [...] nun wirklich kein
wahrscheinliches Szenario», argumentierte die Zürcherin. Die Minderheiten II und III
wurden beide von Lisa Mazzone (gp, GE) angeführt. Zunächst wollte sie diverse
Einsparungen im Bereich «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung»
vornehmen und so circa CHF 50 Mio. zurücklegen. Der letzte Antrag lautete auf einen
fast vollständigen Verzicht der Ausgaben für Munition, wobei sich der betreffende
Kredit auf CHF 25 Mio. reduzieren würde und der Gesamtkredit mit knapp CHF 596
Mio. um fast CHF 150 Mio geringer ausfiele, als die vom Ständerat genehmigte Version.
Die Mehrheit beider Kommissionen stellte sich hinter den Entwurf des Bundesrates, der
auch von der Ständekammer genehmigt worden war. Sämtliche Minderheitsanträge
blieben in den jeweiligen Abstimmungen ohne Chance, wobei die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP nichts ausrichten konnten. Letztlich
wurde der Bundesbeschluss mit 140 zu 39 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen.

Während in der Folge das Immobilienprogramm einstimmig und ohne Gegenanträge
genehmigt wurde, gab es bezüglich der Ausserdienststellung von Waffensystemen eine
Stimme der Opposition. Franz Grüter wollte verhindern, dass die 12-cm-Minenwerfer
dem Alteisen zugeführt werden; ein Antrag, den seine Fraktion unterstützte. Diese
Festungsminenwerfer seien eine nachhaltige Unterstützung der beweglichen Truppen,
die an neuralgischen Punkten installiert worden waren. Eine Erhaltung dieser Systeme
erachtete der Antragsteller als finanziell tragbare Lösung. Mit 67 Stimmen, vorwiegend
aus der SVP-Fraktion, unterlag der Antrag im Plenum jedoch deutlich gegen 114
Stimmen (bei drei Enthaltungen). Der Bundesbeschluss über die Ausserdienststellung
von Waffensystemen wurde sodann mit 182 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigt. 25

Die Armeebotschaft 2018 beschäftigte das Parlament noch ein letztes Mal; in der
Wintersession galt es, die im Rüstungsprogramm verbliebenen Differenzen bezüglich
der Schutzwesten zu tilgen. Die Mitglieder der SiK-NR waren sich diesbezüglich nicht
einig geworden und unterbreiteten dem Plenum drei Varianten zur Auswahl: Die
Kommissionsmehrheit wollte sich abermals über den Beschluss der Ständekammer
hinwegsetzen und am vorangehenden nationalrätlichen Beschluss festhalten; dies
entsprach dem ursprünglichen Vorschlag der Regierung, der Maximallösung. Die
Minderheit I Gmür (cvp, SZ) wollte einlenken und die Änderung des Ständerates und
somit eine reduzierte Beschaffung des ballistischen Körperschutzes akzeptieren. Eine
Minderheit II Fridez (sp, JU) wollte auf den ersten Beschluss des Ständerates
zurückkommen, nämlich die Halbierung der vom Bundesrat beantragten Mittel für die
Schutzwesten. Diese drei Möglichkeiten legten somit alle bisher angedachten Varianten
noch einmal auf den Tisch.
Minderheitssprecher Gmür (cvp, SZ) bewarb das Einlenken auf seine Lösung als
tragbaren Kompromiss. Mit den dabei zu beschaffenden 85'000 Westen sei die
angestrebte Vollausrüstung der Armee gewährleistet. Der auszugebende Betrag läge
damit bei CHF 170 Mio. Minderheitssprecher Fridez (sp, JU) argumentierte mit einem
Überbestand an Westen, weil bei einer dringenden Mobilmachung ohnehin lediglich
35'000 Soldatinnen und Soldaten aufgeboten würden. Das bedeutet, dass 50'000
Schutzwesten gar nicht gebraucht würden. Mehrheitssprecher Zuberbühler (svp, AR)
äusserte sich erst nach dem Votum von Bundesrat Parmelin, der namens der Regierung
die Minderheit I Gmür unterstützte und die zweite Minderheit klar ablehnte.
Zuberbühler stützte sich in seinen Ausführungen auf die mit der WEA beschlossenen
Grundsätze, wovon einer die generelle vollständige Ausrüstung aller AdA betraf. Dieses
Argument brachten auch die bürgerlichen Votanten Hurter (svp, SH) und Müller (fdp, SG)
vor. Zuberbühler (svp, AR) hielt sich an die Debatte in der Kommission und vertrat die
Ansicht, dass Kompromisse im Bereich der Schutzausrüstungen der Dienstleistenden
einen falschen Ansatz darstellten.
In der Ausmarchung wurde zunächst der Minderheitsantrag I (gemäss Ständerat) gegen
den Mehrheitsantrag ausgemehrt. Mit 92 zu 81 Stimmen obsiegte der
Minderheitsantrag. Damit war der Weg für diesen frei, denn der zweite
Minderheitsantrag auf eine Kürzung – so hatte es sich bereits in der Plenardebatte
abgezeichnet – hatte keine Chance. Mit 124 zu 49 Stimmen bestätigte der Nationalrat
somit den Beschluss des Ständerates. Die Armeebotschaft 2018 konnte nun gesamthaft
abgeschlossen werden. 26
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Zivildienst und Dienstverweigerung

Les chambres ont traité de la révision de la loi sur le service civil (LSC ; projet 1) et de la
loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO ; projet 2). En tant que
premier conseil, le Conseil national a mené un long débat sur ces deux objets. Dans le
cadre de l’examen du projet 1, une minorité emmenée par Thomas Hurter (udc, SH) a
proposé de ne pas entrer en matière, s’opposant à toutes les propositions faites par le
Conseil fédéral au nom de l’injustice que la révision créerait dans les faits par rapport
aux personnes accomplissant leur service militaire. Au vote, seule une partie de l’UDC a
soutenu cette proposition, finalement rejetée par 121 voix contre 44. L’entrée en
matière acquise, les députés ont adopté par 131 voix contre 32, contre l’avis des Verts
et d’une partie des socialistes, un amendement Bortoluzzi (udc, ZH) visant à permettre
aux civilistes d’effectuer leur service dans l’agriculture ou la sylviculture (art. 4).
Concernant la durée du service, fixée à 1,5 fois celle du service militaire dans le projet,
seuls le PDC et le PRD ont soutenu cette proposition, alors que Verts et socialistes ont
tenté de réduire ce facteur à 1,2 et que l’UDC a tenté de l’augmenter à hauteur de 1,8
(Pirmin Schwander (udc, SZ) proposant même, dans un amendement séparé, de doubler
cette durée). Ne manquant pas de rappeler aux différents groupes les résultats de la
consultation, la conseillère fédérale en charge du dossier, Doris Leuthard, a soutenu la
solution médiane du facteur 1,5, la mieux à même, selon elle, de concilier les
désavantages au niveau de l’emploi (tant au niveau de l’employeur que de l’astreint) et
la nécessité de ne pas péjorer les effectifs de l’armée. Les députés l’ont suivie et ont
finalement rejeté toutes les propositions de minorité (respectivement par 102 voix
contre 58 et par 113 voix contre 48). Le plénum a également adopté, par 100 voix contre
58, un amendement de la commission qui prévoyait que l’Assemblée fédérale pourrait,
par voie d'ordonnance, augmenter d'au maximum 0,3 point le facteur de durée du
service civil, si les besoins en personnel de l'armée ne peuvent être couverts pendant
trois années consécutives du fait de l'augmentation parallèle du nombre de personnes
admises au service civil (art. 8a). Au vote sur l’ensemble du projet 1, le Conseil national a
adopté celui-ci, modifié, par 152 voix contre 5. Quant au projet 2, les députés ont
rejeté, par 140 voix contre 18, une proposition minoritaire de non-entrée en matière
Lang (pe, ZG). Le débat, qui a porté sur le montant minimal de la taxe d’exemption, a vu
s’affronter trois positions: celle du Conseil fédéral et de la majorité de la commission,
qui proposait de porter ce minimum à 400 francs au lieu des 200 actuels, celle de la
minorité emmenée par Thomas Hurter (udc, SH), qui demandait que ce montant soit
porté à 1000 francs, et celle de la minorité emmenée par Josef Lang (pe, ZG) qui
plaidait pour le statu quo. Le plénum a finalement rejeté les deux propositions de
minorité et suivi la majorité de la commission. 27
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Par rapport à l’année précédente, le nombre de demandes d'admission au service civil
a très fortement augmenté en raison notamment de l’élimination de l’examen de
conscience (+270%). En 2009, 7213 demandes d'admission au service civil ont en effet
été déposées au total. Le moment du dépôt des demandes a également fortement
changé, si en 2008 17% des demandes étaient faites avant l’école de recrue (ER), 50%
pendant et 33% après, en 2009 30% des demandes ont été faites avant l’ER, 20%
pendant et 50% après. Le nombre de reconnaissances de nouveaux établissements
d’affectation n’a pas crû dans les mêmes proportions, seuls 6593 places étaient
disponibles à fin 2009. L’augmentation du nombre de demandes va déployer ses effets
à partir de 2010, l’organe d’exécution du service civil est ainsi à la recherche de
nouveaux établissements. Le chef de l’armée, André Blattmann, s’est inquiété de cette
évolution, il a estimé que l’armée perdait ses soldats. Parallèlement, une initiative
parlementaire demandant la réintroduction de l’examen de conscience a été déposée
au Conseil national par le président de la CPS-CN Thomas Hurter (udc, SH). 28
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Le Conseil national a traité une initiative parlementaire Hurter (udc, SH) visant à
réintroduire l’examen de conflit de conscience. La CPS-CN a recommandé de
l’adopter et a décidé d’y adjoindre une initiative parlementaire chargeant le parlement
de réviser la loi sur le service civil afin de remédier au manque d’effectifs de l’armée
causé par les requérants au service civil n’ayant pas de motif de conscience. Lors des
discussions, deux propositions de minorité Lachenmeier (pe, BS) ont recommandé de
rejeter les objets. La députée a estimé, en accord avec la CPS-CE et le Conseil fédéral,
qu’il est plus pertinent d’attendre le rapport de 2011 afin d’analyser la situation de
manière approfondie. Par ailleurs, elle considère que la preuve par l’acte est une
preuve suffisante et que la crainte de voire les effectifs de l’armée se dissoudre est
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injustifiée. La chambre du peuple a décidé de ne pas donner suite à l’initiative
parlementaire Hurter par 84 voix contre 74. La gauche, unanime, et certains membres
des groupes PDC et PLR l’ont ainsi refusée. L’initiative de la CPS-CN (In. parl. 10.481) a
été elle adoptée par 98 voix contre 63. La gauche, en bloc, et certains membres du PDC
l’ont combattue en vain. 29

Wirtschaft

Landwirtschaft

Lebensmittel

Ein Postulat Hurter (svp, SH) zur internationalen Absatzförderung des Schweizer Weins
wurde vom Nationalrat überwiesen. Der Bundesrat wird darin beauftragt, zu prüfen, ob
in einer internationalen Werbekampagne des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW)
nicht nur der Begriff „Schweizer Wein“, sondern auch Namen einzelner regionaler
Weinmarken und –produzenten auftauchen könnten. 30
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
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Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 31

In der Sommersession 2014 debattierte der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr. Während der
Mehrheitsantrag der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
der Vorlage des Bundesrates zustimmte und nur die zusätzliche Aufnahme eines
Projektes in Chablais vorsah, verlangte eine Minderheit Hurter (svp, SH) die
Zurückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Der Bundesrat solle die Vorlage erst
wieder ins Parlament bringen, wenn die Finanzierung im Schienen- und Strassenverkehr
(insbesondere durch den Fonds für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr
NAF) geklärt sei. Mit 154 zu 31 Stimmen trat der Nationalrat nicht auf den
Rückweisungsantrag ein. Eine Minderheit I Grossen (glp, BE) verlangte die Aufnahme
eines Projektes in Interlaken und eine Minderheit II Fluri (fdp, SO) unterstützte die
bundesrätliche Vorlage (d.h. ohne die Aufnahme von Chablais, wie es die
Kommissionsmehrheit beantragte). Ein Einzelantrag de Courten (svp, BL) verlangte
zudem die Aufnahme des Doppelspurausbaus Spiesshöfli (Binningen, BL) in die Priorität
A. Der Antrag der Minderheit I Grossen (glp, BE) setzte sich in der Abstimmung mit 141
zu 41 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag durch, die Minderheit II Fluri (fdp, SO)
unterlag der Mehrheit mit 153 zu 31 Stimmen und der Antrag de Courten obsiegte gegen
den Kommissionsantrag mit 128 zu 54 Stimmen. Damit wurden die Mittel für die dritte
Tranche des Agglomerationsprogrammes von CHF 1,68 Mia. auf CHF 1,69 Mia. erhöht.
Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 167 gegen 14 Stimmen bei 5
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Enthaltungen an den Ständerat überwiesen. Die kleine Kammer beschloss am 16.
September 2014 Eintreten auf die Vorlage und nach kurzer Diskussion Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrates. Der Entscheid des Ständerates fiel einstimmig aus. 32

Strassenverkehr

Vom Nationalrat wurde ein Postulat Hurter (svp, SH) überwiesen, welches vom
Bundesrat die Überprüfung der Anhänger-Gewichtsbeschränkung bei der
Führerausweiskategorie C1E verlangt. Der Bundesrat hatte die Annahme beantragt, die
Diskussion wurde im März aufgenommen und in den Juni verschoben, wo das Postulat
stillschweigend überwiesen wurde. 33

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
NIKLAUS BIERI

Im März 2018 debattierte der Nationalrat über die Volksinitiative zur Förderung der
Velo-, Fuss- und Wanderwege (Velo-Initiative) und den direkten Gegenvorschlag des
Bundesrates. Die KVF-NR beantragte ihrem Rat, dem Ständerat zu folgen, die Initiative
also abzulehnen und den Gegenvorschlag anzunehmen. Eine Minderheit Rytz (gp, BE)
wollte sowohl Initiative wie Gegenvorschlag annehmen und eine Minderheit Hurter (svp,
SH) wollte eine Präzisierung in den Gegenvorschlag aufnehmen: Ein Veloweg, der
aufgehoben wird, soll nur ersetzt werden, wenn ein ausgewiesenes öffentliches
Interesse vorhanden sei. Die Debatte wurde äusserst anekdotenreich geführt, die
meisten der fast vierzig Sprechenden banden ihren persönlichen Bezug zum Velofahren
in ihr Votum ein. Trotz der sich über alle Fraktionen erstreckenden Liebe zum Fahrrad
wurde die Velo-Initiative sehr unterschiedlich bewertet. Als Lösung für die
Verkehrsprobleme in den Städten und Wundermittel gegen den Klimawandel wurde das
Volksbegehren bei Links-Grün gesehen, als überflüssig, bevormundend und teuer galt
die Initiative im rechten Ratsspektrum. Es setzte sich wie schon im Ständerat der
Kompromiss durch: Beide Minderheitsanträge wurden abgelehnt, die Initiative zur
Ablehnung empfohlen und der direkte Gegenvorschlag gutgeheissen. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.03.2018
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

Mit einer Motion brachte Nationalrat Joder (svp, BE) seine Forderung „Schweizer
Helikopter fliegen nach Schweizer Recht" 2014 im Nationalrat ein. Joder befand, die
im Rahmen des bilateralen Luftverkehrsabkommens von der Schweiz übernommenen
europäischen Rechtsregeln seien für die Schweizer Helikopter-Branche sehr nachteilig.
Er forderte deshalb, die Vorschriften seien zu ändern, so dass für das Fliegen mit
Helikoptern Schweizer Recht gelte. Der Vorstoss wurde im Dezember 2015 von Thomas
Hurter (svp, SH) übernommen und im Juni 2016 im Nationalrat behandelt. Obschon
Bundesrätin Leuthard erklärte, dass die Schweiz und ihre Luftfahrt insgesamt vom
bilateralen Luftfahrtsabkommen mit der EU profitiere und sich das BAZL mit den
anderen Alpenländern erfolgreich für Ausnahmen gerade im Helikopterbereich
einsetze, wurde die Motion mit 125 zu 63 Stimmen (keine Enthaltungen) angenommen.
Nur die SP, die Grünen und die GLP liessen sich von den Einwänden des Bundesrates
überzeugen. Von 30 Mitgliedern der CVP stimmten nur 2 im Sinne ihrer Bundesrätin
Leuthard. Im Ständerat, wo die Motion im März 2017 behandelt wurde, fand Bundesrätin
Leuthard mehr Gehör, als sie festhielt, dass das BAZL die technokratische Bürokratie
der Easa nicht nur im Helikopterbereich oft kritisiere und dabei auch Erfolge erziele.
Die kleine Kammer lehnte die Motion mit 28 gegen 11 Stimmen ab. 35

MOTION
DATUM: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI

Im August 2016 legte der Bundesrat die Botschaft zur Teilrevision 1+ des
Luftfahrtgesetzes (LFG 1+) vor. Diese ziemlich technische Vorlage war vom Bundesrat in
vier Themenblöcke gegliedert worden: Bezüglich der «Luftfahrtinfrastruktur» ging es
um die Abgrenzung der Kompetenzen bei der zivilen Mitbenützung einer militärischen
Infrastrukturanlage. Im Themenblock «Verfahren» wurden Rahmenbedingungen zur
Erfassung und Finanzierung von Luftfahrtdaten festgelegt sowie das Verfahren zur
Zulassung von Luftfahrthindernissen vereinfacht und gestrafft. Die «Flugsicherheit»
sollte durch die einheitliche Verwendung der englischen Sprache beim Funkverkehr mit
der Flugsicherung und durch die Aufzeichnung von Hintergrundgesprächen und
-geräuschen bei Flugverkehrsstellen erhöht werden. Die «Luftsicherheit» sollte
verbessert werden, indem Fluggesellschaften verpflichtet werden könnten,
Passagierlisten an Strafverfolgungsbehörden herauszugeben, wenn wegen Straftaten
ermittelt würde oder dadurch solche verhindert werden könnten. Staatsanwaltschaften
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und Gerichte sollten Meldung erstatten müssen bei Verurteilungen von im
Sicherheitsbereich tätigen Flughafenangestellten oder laufenden Verfahren gegen
diese. Zudem sollten mit einer Änderung des Fernmeldegesetzes die Einfuhr und der
Besitz von Störsendern verboten werden. Neu sollte bereits der Versuch, einen
gefährlichen Gegenstand in den Sicherheitsbereich eines Flughafens einzuführen oder
unberechtigt in den Sicherheitsbereich einzudringen, geahndet werden können.
Im Dezember 2016 stimmte der Nationalrat der Vorlage in weiten Teilen zu, brachte
aber auch Änderungen an: Die Schaffung einer Luftfahrt-Datenbank wurde abgelehnt,
da sie laut Kommissionssprecher Hurter (svp, SH) kostentreibend und nicht
gewinnbringend sei. Auch von der Verpflichtung zur englischen Sprache im Flugverkehr
sah der Nationalrat ab – Nationalrat Jauslin (fdp, AG) hatte dargelegt, dass dies für
Piloten der Sport- und Leichtaviatik einen unverhältnismässigen Aufwand bedeuten
würde. Der Nationalrat wollte zudem, dass alle drei Jahre überprüft werde, ob und zu
welchem Teil der Bund für die Kosten der Flugsicherung im benachbarten Ausland
aufkommen soll. 
Im März 2017 kam die Vorlage in den Ständerat, wo ohne Gegenantrag Eintreten
beschlossen wurde. Während die KVF-SR ihrem Rat empfahl, bezüglich der
Verpflichtung zur englischen Sprache im Flugverkehr dem Nationalrat zu folgen, bat
Bundesrätin Leuthard darum, dem Bundesrat zu folgen. Die Kommunikation in den
Landessprachen führe immer wieder zu Missverständnissen, was ein Sicherheitsrisiko
darstelle. Die kleine Kammer folgte ihrem Votum mit 21 zu 18 Stimmen (0 Enthaltungen)
und schuf so eine Differenz zum Nationalrat. Eine weitere Differenz ergab sich
bezüglich den Luftfahrtdaten: Während der Bundesrat die Geoinformationsdaten zu
Luftfahrthindernissen (Stromkabel, Berge, andere Hindernisse) digitalisieren und
zentral zugänglich machen wollte, hatte der Nationalrat diese aus der Vorlage
gestrichen. Die Kommission des Ständerats wollte dem Nationalrat folgen, aber
Bundesrätin Leuthard konnte auch in dieser Frage das Plenum überzeugen. 
Ende Mai 2017 beriet der Nationalrat die Differenzen. Bezüglich der Vorschrift zur
englischen Sprache im Flugverkehr nahm der Rat einen Kompromiss an: Englisch sollte
Vorschrift sein, doch könnte der Bundesrat für gewisse Bereiche Ausnahmen
definieren. Mit dieser Lösung zeigte sich auch Bundesrätin Leuthard einverstanden. Bei
der Frage nach einer Datenbank mit Luftfahrtdaten schwenkte der Nationalrat auf die
Linie von Bundes- und Ständerat ein. 
Anfang Juni 2017 stimmte der Ständerat in der letzten Differenz, dem nationalrätlichen
Kompromiss zur Vorschrift von Englisch, diskussionslos zu. 
In der Schlussabstimmung vom 16. Juni 2017 nahm der Nationalrat die Vorlage mit 184
Stimmen ohne Gegenstimmen bei 11 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte der
Teilrevision gleichentags ebenfalls einstimmig zu: Mit 43 Stimmen bei einer
Enthaltung. 36

Nationalrat Bourgeois (fdp, FR) forderte mit einer Motion den Bundesrat auf,
gemeinsam mit den Fluggesellschaften zu gewährleisten, dass beim Kauf von Flugtickets
das CO2-Äquivalent der Emissionen der gebuchten Flugreise ausgewiesen wird und
dass diesbezüglich zukünftig Transparenz herrscht. Bislang würde, falls überhaupt, kein
einheitliches CO2-Äquivalent verwendet. 
Der Bundesrat erklärte sich in seiner Stellungnahme zur Motion bereit, zusammen mit
den betroffenen Kreisen eine wissenschaftlich basierte Berechnungsgrundlage zu
erarbeiten, welche von den Fluggesellschaften zu verwenden sei – zur Ausweisung der
Emissionen auf dem Flugticket ebenso wie bei Flugangeboten. 
Der Nationalrat debattierte im September 2019 über die Motion. Nationalrat Hurter
(svp, SH) bat das Plenum, die Motion abzulehnen, das bringe nur «marktverzerrende
Bürokratie». Man könne diese Angaben heute schon haben, allerdings seien es immer
nur Annäherungen. Bundesrätin Sommaruga warb hingegen für die Annahme der Motion
und argumentierte auch mit Wettbewerbsanreizen: Fluggesellschaften mit
emissionsärmeren Flotten könnten tiefere Emissionen ausweisen, klimafreundliche
Investitionen würden somit belohnt. Der Rat nahm die Motion mit 121 zu 63 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) an. 37
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Umweltschutz

Lärmschutz

Im Berichtsjahr sprach sich das Parlament für einen verstärkten Schutz gegen
Eisenbahnlärm aus. Durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung
der Eisenbahn sollen ein Anstieg der Lärmbelastung durch Verkehrszunahme verhindert
und zusätzliche Personen vor grenzwertüberschreitendem Eisenbahnlärm geschützt
werden. Kernstück der bis 2028 befristeten Vorlage ist die Einführung von
Emissionsgrenzwerten für bestehende Güterwagen ab 2020, was faktisch einem Verbot
von Güterwagen mit lauten Grauguss-Bremssohlen gleichkommt. Darüber hinaus soll
der Bund lärmvermindernde Massnahmen an der Fahrbahn wie akustisches
Schienenschleifen oder den Einbau von Schienenschallabsorbern vornehmen können,
wofür Investitionen in der Höhe von CHF 76 Mio. geplant sind. Weitere CHF 40 Mio. soll
der Bund für Investitionsbeihilfen zur Förderung lärmarmer Produkte einsetzten
können. Das Anliegen inklusive des für die Finanzierung der Lärmsanierung
vorgesehenen Verpflichtungskredits von CHF 1,515 Mrd. war im erstberatenden
Nationalrat grundsätzlich unbestritten und die grosse Kammer stimmte beiden Vorlagen
nach Ablehnung mehrerer Minderheitsanträge einstimmig zu. Besagte Anträge
formierten sich von Seiten der Kommission zum einen durch eine breite Minderheit
Hardegger (sp, ZH), welche die Verringerung von beim Rangieren von Zügen
entstehendem Lärm derjenigen von rollenden Güterzügen vorziehen wollte, sowie
durch eine bürgerliche Minderheit Hurter (svp, SH), die verstärkte Berücksichtigung von
lärmsanierenden Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg des Schalls (z.B.
Lärmschutzwände) forderte. Diese wurden im Plenum ebenso abgelehnt wie die linken
Minderheiten zur Vorverlegung des Inkrafttretens der Emissionsgrenzwerte auf 2017
und zur Erhöhung des Verpflichtungskredits auf die Höhe des ursprünglichen, im Jahr
1998 gesprochenen Kredits (CHF 1,854 Mrd.). Auch im Ständerat, der das Geschäft in
der Herbstsession als Zweitrat behandelte, fanden Verpflichtungskredit und
Gesetzesvorlage einhellige Zustimmung. Die kleine Kammer hatte lediglich über einen
Minderheitsantrag Stadler (glp, UR) zu befinden, welcher den im Gesetz
vorgeschriebenen Schutzgrad, wonach mindestens zwei Drittel der unter übermässigem
Bahnlärm leidenden Anwohner vor dem Lärm zu schützen seien, auf 75% erhöhen
wollte. Der Urner Ständerat verwies dabei auf die Botschaft des Bundesrates, in der
oftmals die Rede sei, der Schutzgrad werde mit den neu zu treffenden Massnahmen
übertroffen. Durch die Einführung der Emissionsgrenzwerte werde gar ein Anstieg des
Schutzgrades auf 80% erwartet. Bundesrätin Leuthard (cvp) plädierte in der Folge auf
ein schrittweises Vorgehen und die momentane Beibehaltung des Zweidrittelziels. Der
Minderheitsantrag unterlag mit 13 zu 25 Stimmen. Noch in derselben Session passierte
die Gesetzesänderung die Schlussabstimmung in den Räten. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2013
MARLÈNE GERBER

Allgemeiner Umweltschutz

Im Sommer 2019 hatte Nationalrätin Schneider Schüttel (sp, FR) ein Postulat zum Thema
«Abrieb von Fahrzeugreifen als Quelle von Mikroplastik» eingereicht. Dieses forderte
eine Berichterstattung zu möglichen Massnahmen, um den Reifenabrieb zu minimieren
respektive den Rückhalt des Mikroplastiks am Reifen zu erhöhen. Der Bundesrat
erklärte sich bereit, nach Abschluss noch laufender Forschungsarbeiten den
geforderten Bericht zu erstellen. 
Da das Postulat in der Herbstsession 2019 von Nationalrat Thomas Hurter (svp, SH)
bekämpft worden war, wurde es erst in der Herbstsession 2020 behandelt. Hurter
argumentierte im Rat, dass der Vorstoss abzulehnen sei, da die Schweiz keine eigenen
Reifen produziere und daher quasi die falsche Adressatin sei. Die EU sei sich der
Problematik bewusst und es liefen dort Abklärungen dazu. Schliesslich sei vor ein paar
Jahren bereits ein Vorstoss zum selben Thema eingereicht worden (abgelehnte Mo.
16.3586 von Balthasar Glättli (gp, ZH)), woraufhin der Bundesrat erläutert habe, dass es
diesbezüglich bereits genügend Studien gebe und er das Thema auf dem Radar habe.
Umweltministerin Simonetta Sommaruga entgegnete, dass der Bundesrat für diesen
neu zu erstellenden Bericht keine weiteren Studien in Auftrag geben werde. Dem
Bundesrat gehe es vor allem darum, dem Parlament Massnahmen vorzuschlagen. Die
Mehrheit der grossen Kammer folgte den Argumenten der Bundesrätin und nahm das
Postulat mit 117 zu 56 Stimmen bei 5 Enthaltungen deutlich an. 39
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Der Ständerat lehnte im September des Berichtsjahrs eine Motion Hurter (svp, SH), die
den Forschungs- und Entwicklungsstandort Schweiz mit Hilfe von
Steuererleichterungen zu stärken suchte, mit 20 zu neun Stimmen ab. Als Erstrat hatte
ihr der Nationalrat anlässlich der Sondersession zur Unternehmenssteuerreform (UStR)
II im Frühling noch zugestimmt. Die angestrebten Steuerrabatte hätten einerseits in die
Unternehmenssteuerreform III, andererseits in das Steuerharmonisierungsgesetz
eingebaut werden sollen. 40

MOTION
DATUM: 21.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
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und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 41

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Im Vorfeld der Abstimmung über die Volksinitiative „Für den geordneten Ausstieg aus
der Atomenergie“ (Atomausstiegs-Initiative) gerieten sich der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) und die Grüne Partei in die Haare. Der SGV verbreitete über
Twitter eine provokative Fotomontage, die den Grünen-Nationalrat Bastien Girod (ZH)
als Terroristen mit Turban und Panzerfaust zeigte; darunter stand: „Anschlag der
Grünen auf die Schweiz“. Die Grüne Partei verurteilte die „inakzeptable Diffamierung“
in einem offenen Brief an die Verbandsspitze des Schweizerischen Gewerbeverbands.
Die Darstellung Girods als Terrorist sei „ehrverletzend, primitiv und ausserhalb jeder
politischen Rationalität“, hiess es im Brief, der von sämtlichen Vorstandsmitgliedern
der Grünen Partei mit Ausnahme Girods unterzeichnet worden war. Auslöser war
Girods Veröffentlichung eines Kampagnenvideos der Grünen Partei, das die Schweizer
Atomkraftwerke als mögliches Ziel von Terroristen darstellte und etwa von SVP-
Nationalrat Thomas Hurter als „pure Angstmacherei“ kritisiert worden war. Es war nicht
das erste Mal, dass die Kampagnenführung des SGV unter Direktor Hans-Ulrich Bigler in
Kritik geriet. Bereits 2015 machte der Gewerbeverband mit einer aggressiven und als
gehässig aufgefassten Kampagne gegen die RTVG-Vorlage auf sich aufmerksam. 42

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 18.10.2016
SAMUEL BERNET

Verkehr

Beim ACS kam es 2016 zum Eklat, als im Frühsommer ein schwelender interner
Machtkampf zwischen einigen kantonalen Sektionen und dem Zentralvorstand
ausbrach. Anfang Juni nominierte der ACS den Berner FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen zuhanden der Delegiertenversammlung (DV) am 23. Juni für das Amt des
Zentralpräsidenten. Der amtierende Präsident, Mathias Ammann, gab wenig später
bekannt, dass er nicht abtreten wolle, sondern von einzelnen kantonalen Sektionen aus
dem Amt gedrängt werde. Danach überschlugen sich die Ereignisse beim ACS, der mit
110‘000 Mitgliedern ungefähr zehn Mal kleiner ist als sein „grosser Bruder“ TCS.
Ammann suspendierte zuerst den operativen Leiter des ACS, Stefan Holenstein, mit der
Begründung, Holenstein habe Treue- und Informationspflichten verletzt, worauf die
ACS-Sektionen Graubünden und Zürich Strafanzeige gegen Ammann wegen
Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsführung einreichten. Der Streit eskalierte
in derselben Woche, als Holenstein per sofort entlassen wurde. In der Folge setzte der
amtierende Vorstand um Ammann eine Kommission zur Überprüfung der gegenseitigen
Vorwürfe ein und verschob die DV vom 23. Juni auf September, bis die Resultate der
Kommission vorliegen würden.

Mehrere kantonale Sektionen widersetzten sich der Verschiebung mit dem Argument,
diese könne nur von der Versammlung selber beschlossen werden. So hielten 13 von 19
kantonalen Sektionen die DV am 23. Juni in Yverdon trotzdem ab und wählten Christian
Wasserfallen zum ACS-Zentralpräsidenten. Weil der bisherige Vorstand die Wahl für
ungültig erklärte, hatte der ACS zu diesem Zeitpunkt irritierenderweise zwei
Präsidenten. Mitte Juli einigten sich die beiden Lager, dass die Wahl am 16. September
wiederholt werden solle. Ammann würde auf diesen Tag hin zurücktreten, während
Wasserfallen an seiner Kandidatur festhielt. Anfang August bekam Wasserfallen
Konkurrenz von SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der ebenfalls ACS-Präsident werden
wollte. Weil sich Wasserfallen zunehmend in den internen Konflikt im ACS einmischte
und sich dadurch mit einer Zivilklage und einer Strafanzeige konfrontiert sah, geriet
seine Person zunehmend in den medialen Fokus. Angesichts der Turbulenzen im
Verband fragten sich selbst FDP-Parlamentarier, wieso Wasserfallen nicht in den
Ausstand trete bis der Konflikt gelöst sei. Auch seine Nähe zum ACS wurde in Frage
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gestellt, da er dem Verband erst kurz vor seiner Nomination zum Präsidenten
beigetreten war. Negativer Höhepunkt war für Wasserfallen, als ihm die Berner ACS-
Sektion die Unterstützung versagte und stattdessen Hurter wählen wollte. Ende August
gab Wasserfallen bekannt, dass er doch nicht zur Wahl antreten werde. Damit solle der
Verband zur Ruhe kommen, sagte Wasserfallen der NZZ am Sonntag. Das
Regionalgericht Bern-Mittelland beurteilte nur wenige Tage später die Wahl
Wasserfallens im Juni als illegitim, weil nicht sämtliche Sektionen über die
Durchführung der Delegiertenversammlung informiert worden waren. An der DV im
September wurde der einzige verbliebene Kandidat Thomas Hurter mit 114 von 118
Stimmen deutlich zum neuen ACS-Zentralpräsidenten gewählt. 43
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